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62/1992 Gesetz zu dem Abkommen über die Durchführung der 
Wirtschaftsprüferordnung in den Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 

Vom 30. Juni 1992 

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 702-1 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Dem von den Ländern Freie Hansestadt Bremen, Freie und 
Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein am 13. Januar 1992, 15. November 1991, 
2. Dezember 1991, 17. Dezember 1991 und 20. Dezember 1991 
geschlossenen Abkommen über die Durchführung der Wirt-
schaftsprüferordnung wird zugestimmt. 

(2) Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht. 

(3) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 6 
Abs. 2 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Mecklenburg-Vorpommern bekanntzumachen. 

§2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Schwerin, den 30. Juni 1992 

Der Ministerpräsident Der Wirtschaftsminister 
Dr. Berndt Seite Conrad-Michael Lehment 
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62/1992 Gesetz zu dem Abkommen über die Durchführung der
Wirtschaftsprüferordnung in den Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg

Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein

Vom 30. Juni 1992

GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 702-1

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
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(1) Dem von den Ländern Freie Hansestadt Bremen, Freie und
Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen
und Schleswig-Holstein am 13. Januar 199~, 15. November 1991,
2. Dezember 1991,17. Dezember 1991 und 20. Dezember 1991
geschlossenen Abkommen über die Durchführung der Wirt
schaftsprüferordnung wird zugestimmt.

(2) Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.

(3) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 6
Abs. 2 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für
Mecklenburg-Vorpommern bekanntzumachen.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Schwerin, den 30. Juni 1992

Der Ministerpräsident
Dr, Berndt Seite

Der Wirtschaftsminister
Conrad-Michael Lehment
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Abkommen 
über die Durchführung der Wirtschaftsprüferordnung 

in den Ländern 
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen und Schleswig-Holstein 

Die Länder 

Freie Hansestadt Bremen, 
vertreten durch den Senator 

für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie, 

Freie und Hansestadt Hamburg, 
vertreten durch den Senat, 

Mecklenburg-Vorpommern, 
vertreten durch den Ministerpräsidenten 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 

dieser vertreten durch den Wirtschaftsminister 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, 
vertreten durch den Niedersächsischen Ministerpräsidenten, 

dieser vertreten durch das Niedersächsische Ministerium 
für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, 

und 

Schleswig-Holstein, 
vertreten durch den Ministerpräsidenten 

des Landes Schleswig-Holstein, 
dieser vertreten durch den Minister für 

Wirtschaft, Technik und Verkehr 
des Landes Schleswig-Holstein, 

schließen zur Durchführung der Wirtschaftsprüferordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I 
S. 2803), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Dezember 
1990 (BGBl. I S. 2847, 2862), vorbehaltlich der Zustimmung 
ihrer verfassungsmäßig berufenen Organe, folgendes Abkom-
men: 

Artikel 1 

(1) Die vertragschließenden Länder bilden bei der für die Durch-
führung der Wirtschaftsprüferordnung zuständigen Behörde der 
Freien und Hansestadt Hamburg in ihrer Funktion als zuständiger 
oberster Landesbehörde im Sinne des § 5 Abs. 1, des § 12 Abs. 1 
und des § 131 h Abs. 1 der Wirtschaftsprüferordnung einen 
Gemeinsamen Zulassungsausschuß nach § 5 Abs. 1, einen 
Gemeinsamen Prüfungsausschuß nach § 12 Abs. 1 und einen 
Gemeinsamen Prüfungsausschuß für die Eignungsprüfungen 
nach dem Achten Teil der Wirtschaftsprüferordnung. Diese 
Behörde übt im Benehmen mit den zuständigen obersten Landes-
behörden der anderen vertragschließenden Länder die Dienstauf-
sicht über die Ausschüsse aus und führt deren Geschäfte. 

(2) Die Mitglieder des Zulassungsausschusses und ihre Stellver-
treter sowie die Mitglieder der Prüfungsausschüsse werden von 

der für die Durchführung der Wirtschaftsprüferordnung zuständi-
gen Behörde der Freien und Hansestadt Hamburg im Einverneh-
men mit den zuständigen obersten Landesbehörden der anderen 
vertragschließenden Länder berufen. 

Artikel 2 

Die Aufgaben nach § 131 Abs. 3, § 131 c Abs. 5 Satz 1 erster 
Halbsatz, § 131 g Abs. 3 Satz 1 und § 131 i Satz 2 der Wirt-
schaftsprüferordnung werden von den zuständigen Behörden der 
Freien Hansestadt Bremen und der Länder Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein auf die für die 
Durchführung der Wirtschaftsprüferordnung zuständige Behörde 
der Freien und Hansestadt Hamburg in ihrer Funktion als zustän-
dige oberste Landesbehörde im Sinne der in diesem Artikel 
genannten Vorschriften der Wirtschaftsprüferordnung übertragen. 

Artikel 3 

Die Kosten für die Ausschüsse und die Geschäftsstelle sowie für 
die Erfüllung der in Artikel 2 genannten Aufgaben trägt die Freie 
und Hansestadt Hamburg. Die Gebühreneinnahmen fließen der 
Freien und Hansestadt Hamburg zu. Soweit die Einnahmen die 
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schließen zur Durchführung der Wirtschaftsprüferordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I
S. 2803), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Dezember
1990 (BGBl. I S. 2847, 2862), vorbehaltlich der Zustimmung
ihrer verfassungsmäßig berufenen Organe, folgendes Abkom
men:

Artikel 1

(1) Die vertragschließenden Länder bilden bei der für die Durch
führung der Wirtschaftsprüferordnung .zuständigen Behörde der
Freien und Hansestadt Hamburg in ihrer Funktion als zuständiger
oberster Landesbehörde im Sinne des § 5 Abs. 1, des § 12 Abs. 1
und des § 131 h Abs. 1 der Wirtschaftsprüferordnung einen
Gemeinsamen ZUlassungsausschuß nach § 5 Abs. 1, einen
Gemeinsamen Prüfungsausschuß nach § 12 Abs. 1 und einen
Gemeinsamen Prüfungsausschuß für die Eignungsprüfungen
nach dem Achten Teil der Wirtschaftsprüferordnung. Diese
Behörde übt im Benehmen mit den zuständigen obersten Landes
behörden der anderen vertragschließenden Länder die Dienstauf
sicht über die Ausschüsse aus und führt deren Geschäfte.

(2) Die Mitglieder des Zulassungsausschusses und ihre Stellver
treter sowie die Mitglieder der Prüfungsausschüsse werden von

der für die Durchführung der Wirtschaftsprüferordnung zuständi
gen Behörde der Freien und Hansestadt Hamburg im Einverneh
men mit den zuständigen obersten Landesbehörden der anderen
vertragschließenden Länder berufen.

Artikel 2-

Die Aufgaben nach § 131 Abs. 3, § 131 c Abs. 5 Satz 1 erster
Halbsatz, § 131 g Abs. 3 Satz 1 und § 131 i Satz 2 der Wirt
schaftsprüferordnung werden von den zuständigen Behörden der
Freien Hansestadt Bremen und der Länder Mecklenburg-Vor
pommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein auf die für die
Durchführung der Wirtschaftsprüferordnung zuständige Behörde
der Freien und Hansestadt Hamburg in ihrer Funktion als zustän
dige oberste Landesbehörde im Sinne der in diesem Artikel
genannten Vorschriften der Wirtschaftsprüferordnung übertragen.

Artikel 3

Die Kosten für die Ausschüsse und die Geschäftsstelle sowie für
die Erfüllung der in Artikel 2 genannten Aufgaben trägt die Freie
und Hansestadt Hamburg. Die Gebühreneinnahmen fließen der
Freien und Hansestadt Hamburg zu. Soweit die Einnahmen die
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Ausgaben nicht decken, wird der Fehlbetrag jährlich nach dem 
Anteil der Bewerberinnen und Bewerber auf die vertragschließen-
den Länder umgelegt; Einnahmeüberschüsse werden entspre-
chend erstattet. 

Artikel 4 

Die Durchführung des Abkommens regeln die zuständigen ober-
sten Landesbehörden im Einvernehmen. 

Artikel 5 

(1) Das Abkommen kann von jedem vertragschließenden Land 
mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
schriftlich gekündigt werden, erstmals zum 31. Dezember 1995. 

(2) Prüfungsverfahren, die im Zeitpunkt des Außerkrafttretens 
des Abkommens anhängig sind, werden von den Gemeinsamen 
Prüfungsausschüssen zu Ende geführt. 

Bremen, den 13. Januar 1992 

Für die Freie Hansestadt Bremen 
Der Senator für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie 

Claus Jäger 

Hamburg, den 15. November 1991 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 
Für den Senat 

Krupp 

Schwerin, den 2. Dezember 1991 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
Für den Ministerpräsidenten 

Der Wirtschaftsminister 
Conrad-Michael Lehment 

Artikel 6 

(1) Das Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsur-
kunden werden bei der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt 
Hamburg hinterlegt, die die Hinterlegungen den anderen vertrag-
schließenden Ländern mitteilt. 

(2) Das Abkommen tritt am Tage nach der Hinterlegung der letz-
ten Ratifikationsurkunde in Kraft. 

(3) Gleichzeitig treten das Abkommen über die Bildung eines 
Gemeinsamen Zulassungsausschusses nach § 5 Abs. 1 und eines 
Gemeinsamen Prüfungsausschusses nach § 12 Abs. 1 der Wirt-
schaftsprüferordnung vom 13./29. August, 3./5. September 1986 
sowie das Abkommen über die Zuständigkeit für die Zulassung 
zur Prüfung als vereidigter Buchprüfer nach § 131 Abs. 3 und als 
Wirtschaftsprüfer nach § 131 c Abs. 5 der Wirtschaftsprüferord-
nung vom 13./22/28. Mai, 4. Juni 1986 außer Kraft. Die zu die-
sem Zeitpunkt berufenen bisherigen Ausschußmitglieder gelten 
bis zum Ablauf ihrer Bestellungszeiträume als aufgrund dieses 
Abkommens wirksam berufen. 

Hannover, den 17. Dezember 1991 

Für das Land Niedersachsen 
Für den Niedersächsischen Ministerpräsidenten 

Niedersächsisches Ministerium 
für Wirtschaft, Technologie und Verkehr 

Peter Fischer 

Kiel, den 20. Dezember 1991 

Für das Land Schleswig-Holstein 
Für den Ministerpräsidenten 

Der Minister für Wirtschaft, Technik und Verkehr 
F. Froschmaier 
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64/1992 Gesetz über die Kostenträger nach dem Bundesseuchengesetz 
in Mecklenburg-Vorpommern 

Vom 7. Juli 1992 

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2126-1 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Die Aufbringung der Kosten für die in § 62 Abs. 1 des Bundes-
seuchengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262), zuletzt geändert durch den 
Artikel 7 des Gesetzes vom 12. September 1990 (BGBl. I 
S. 2002), aufgeführten Maßnahmen regelt sich, soweit nicht auf-
grund anderweitiger gesetzlicher. Vorschriften oder aufgrund Ver-
trages Dritte zur Kostentragung verpflichtet sind, nach diesem 
Gesetz. 

§ 2 

Die Impfstoffkosten für die von den Gesundheitsämtern unent-
geltlich durchzuführenden Impfungen nach § 14 des Bundesseu-
chengesetzes trägt das Land. 

§3 

Die Landkreise und die kreisfreien Städte tragen die aufgrund fol-
gender Vorschriften des Bundesseuchengesetzes entstehenden 
Kosten für: 

a) die Übermittlung der Meldungen nach §§ 3, 8 und 9, 

b) die Anzeigen nach § 6 Abs. 1 und 3, 

Schwerin, den 7. Juli 1992 

c) die Durchführung von Ermittlungen nach §§ 31 und 32, 

d) die Durchführung von Schutzmaßnahmen nach §§ 36 und 37, 

e) die personellen und sachlichen Aufwendungen zur Durch-
führung der Schutzimpfungen in den Gesundheitsämtern nach 
§ 14 mit Ausnahme der Impfstoffkosten, 

f) die Impfbücher nach § 16, 

g) die Maßnahmen nach den §§ 10 a und 10 b, soweit sie von der 
zuständigen Behörde angeordnet sind. 

§ 4 

Die Kosten für die Untersuchung nach § 47 Abs. 2 und 4 des Bun-
desseuchengesetzes obliegen bei öffentlichen Einrichtungen den 
Trägern dieser Einrichtungen, im übrigen den Landkreisen und 
den kreisfreien Städten. 

§5 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Der Ministerpräsident 
Dr. Berndt Seite 

Der Sozialminister 
Dr. Klaus Gollert 

Nr.19

64/1992

Tag der Ausgabe: Schwerin, den 29. Juli 1992

Gesetz über die Kostenträger nach dem Bundesseuchengesetz
in Mecklenburg-Vorpommern

Vom 7. Juli 1992

GS MeckI.-Vorp. ·GI. Nr. 2126-1

389

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Die Aufbringung der Kosten für die in § 62 Abs. 1 des Bundes
seuchengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262), zuletzt geändert durch den
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§ 3

Die Landkreise und die kreisfreien Städte tragen die aufgrund fol
gender Vorschriften des Bundesseuchengesetzes entstehenden
Kosten für:

a) die Übermittlung der Meldungen nach §§ 3, 8 und 9,

b) die Anzeigen nach § 6 Abs. 1 und 3,

c) die Durchführung von Ermittlungen nach §§ 31 und 32,
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§ 4

Die Kosten für die Untersuchung nach § 47 Abs. 2 und 4 des Bun
desseuchengesetzes obliegen bei öffentlichen Einrichtungen den
Trägem dieser Einrichtungen, im übrigen den Landkreisen und
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§ 5

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Schwerin, den 7. Juli 1992

Der Ministerpräsident
Dr, Berndt Seite

Der Sozialminister
Dr. Klaus Gollert
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73/1992 Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

— Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG) — 

Vom 21. Juli 1992 

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 219-1 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Allgemeines 

1 Träger der Aufgaben 
2 Vermessungsstellen 
3 Zuständigkeiten 
4 Pflichten von Vermessungsstellen 
5 Unterlagen anderer Stellen 
6 Betreten von Grundstücken und baulichen Anlagen 
7 Vermessungsmarken 
8 Verwendungsvorbehalt 

Abschnitt II 
Landesvermessung 

§ 9 Inhalt und Aufgabe 
§ 10 Benutzung 

Abschnitt III 
Liegenschaftskataster 

§ 11 Zweck und Inhalt 
§ 12 Einsicht, Auskunft, Benutzung 
§ 13 Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters 
§ 14 Pflichten der Eigentümer und Nutzungsberechtigten 
§ 15 Beglaubigung von Anträgen auf Vereinigung oder Teilung 

von Grundstücken 

Abschnitt IV 
Abmarkung 

§ 16 Abmarkung der Grundstücksgrenzen 
§ 17 Mitwirkung der Beteiligten bei der Abmarkung 

Abschnitt V 
Schlußvorschriften 

§ 18 Ordnungswidrigkeiten 
§ 19 Übergangsregelungen 
§ 20 Inkrafttreten 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§ 1 

Träger der Aufgaben 

(1) Die Landesvermessung sowie die Einrichtung und Fort-
führung des Liegenschaftskatasters und die hierzu erforderlichen 
Vermessungen sind Aufgaben des Landes. 

(2) Oberste Vermessungs- und Katasterbehörde ist der Innenmi-
nister; ihm unterstehen das Landesvermessungsamt Mecklen-
burg-Vorpommern (Landesvermessungsamt) und die Kataster-
und Vermessungsämter. 

(3) An der Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 wirken Öffent-
lich bestellte Vermessungsingenieure im Rahmen der für sie gel-
tenden Berufsordnung sowie andere Vermessungsstellen mit. 

§2 

Vermessungsstellen 

(1) Vermessungsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. das Landesvermessungsamt, 

2. die Kataster- und Vermessungsämter, 

3. andere behördliche Vermessungsstellen, bei denen ein Mitar-
beiter des höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdien-
stes die Vermessungen im Sinne dieses Gesetzes leitet, 

4. die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure und 

5. die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, soweit ihre 
Vermessungsabteilung von einem Beamten oder Angestellten 
des höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes 
geleitet wird. 

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die in Absatz 1 Nr. 1 
und 2 genannten Vermessungsstellen zuständige Behörden im 
Sinne dieses Gesetzes. 
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des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG)

Vom 21. Juli 1992
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Nr.19

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Abschnitt I
Allgemeines

§ 1 Träger der Aufgaben
§ 2 Vermessungs stellen
§ 3 Zuständigkeiten
§ 4 Pflichten von Vermessungsstellen
§ 5 Unterlagen anderer Stellen
§ 6 Betreten von Grundstücken und baulichen Anlagen
§ 7 Vermessungsmarken
§ 8 Verwendungsvorbehalt

Abschnitt II
Landesvermessung

§. 9 Inhalt und Aufgabe
§ 10 Benutzung

Abschnitt III
Liegenschaftskataster

§ 11 Zweck und "Inhalt
§ 12 Einsicht, Auskunft, Benutzung
§ 13 Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
§ 14 Pflichten der Eigentümer und Nutzungsberechtigten
§ 15 Beglaubigung von Anträgen auf Vereinigung oder Teilung

von Grundstücken

Abschnitt IV
Abmarkung

§ 16 Abmarkung der .Grundstücksgrenzen
§ 17 Mitwirkung der Beteiligten bei der Abmarkung

Abschnitt V
Schlußvorschriften

§ 18 Ordnungswidrigkeiten
§ 19 Übergangsregelungen
§ 20 Inkrafttreten

Abschnitt I
Allgemeines

§ 1

Träger der Aufgaben

(1) Die Landesvermessung sowie die Einrichtung und Fort
führung des Liegenschaftskatasters und die hierzu erforderlichen
Vermessungen sind Aufgaben des Landes.

(2) Oberste Vermessungs- und Katasterbehörde ist der Innenmi
nister; ihm unterstehen das Landesvermessungsamt Mecklen
burg-Vorpommern (Landesvermessungsamt) und die Kataster
und Vermessungsämter.

(3) An der Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 wirken Öffent
lich bestellte Vermessungsingenieure im Rahmen der für sie gel
tenden Berufsordnung sowie andere Vermessungsstellen mit.

§ 2

Vermessungsstellen

(1) Vermessungsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind

1. das Landesvermessungsamt,

2. die Kataster- und Vermessungsämter,

3. andere behördliche Vermessungsstellen, bei denen ein Mitar
beiter des höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdien
stes die Vermessungen im Sinne dieses Gesetzes leitet,

4. die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure und

5. die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommem, soweit ihre
Vermessungsabteilung von einem Beamten oder Angestellten
des höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes
geleitet wird.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die in Absatz 1 Nr. 1
und 2 genannten Vermessungsstellen zuständige Behörden" im
Sinne dieses Gesetzes.
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§3 

Zuständigkeiten 

(1) Für die Landesvermessung ist das Landesvermessungsamt, 
für die Einrichtung und Fortführung des Liegenschaftskatasters 
und die hierzu erforderlichen Vermessungen sind die Kataster-
und Vermessungsämter zuständig. 

(2) Der Innenminister wird ermächtigt, durch Verordnung dem 
Landesvermessungsamt und den Kataster- und Vermessungsäm-
tern bestimmte Aufgaben abweichend von der Zuständigkeitsre-
gelung nach Absatz 1 zuzuweisen, soweit dies für eine zweck-
mäßige und wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlich 
ist. 

(3) Vermessungen, deren Ergebnisse in das Landesvermessungs-
werk oder in das Liegenschaftskataster übernommen werden sol-
len, dürfen außer den Vermessungsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 
und 4 durchführen 

1. die Vermessungsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Ver-
messungen der Erfüllung von Aufgaben ihrer Träger dienen, 

2. die Vermessungsstelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 an eigenen oder zu 
erwerbenden Grundstücken oder wenn die Vermessung mit 
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur, zur Feststel-
lung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse oder des 
Umwelt- und Naturschutzes in Zusammenhang stehen. 

§4 

Pflichten von Vermessungsstellen 

(1) Die Vermessungsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, 4, und 5 haben 
alle Unterlagen, die für die Landesvermessung oder das Liegen-
schaftskataster von Bedeutung sind, der zuständigen Behörde ein-
zureichen. Die einzureichende Stelle hat hierbei zu bescheinigen, 
daß die Vermessungsschriften auf ihre Richtigkeit geprüft sind. 

(2) Bei den Arbeiten, deren Ergebnisse in das Landesvermes-
sungswerk oder in das Liegenschaftskataster übernommen wer-
den sollen, sind die Vermessungsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, 4 
und 5 an allgemeine fachliche Weisungen des Innenministers 
gebunden. 

§5 

Unterlagen anderer Stellen 

(1) Die Ergebnisse topographischer Vermessungen und Höhen-
messungen freiberuflich oder gewerblich tätiger Vermessungsin-
genieure, betrieblicher Vermessungseinrichtungen und von 
Behörden können für die Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster verwendet werden, wenn die zuständige Behörde 
sie für geeignet hält. 

(2) Gebäudeeinmessungen der in Absatz 1 genannten Personen 
und Stellen können für das Liegenschaftskataster verwendet wer-
den, wenn die Gebäude innerhalb geschlossener Werksbereiche 

liegen, keine Grenzbebauung oder grenznahe Bebauung vorliegt 
und das zuständige Kataster- und Vermessungsamt die Vermes-
sungsergebnisse für geeignet hält. 

(3) Auf Anforderung haben alle Behörden Unterlagen, die für die 
Landesvermessung oder das Liegenschaftskataster von Bedeu-
tung sind, der zuständigen Behörde zur unentgeltlichen Auswer-
tung vorzulegen. 

(4) Absatz 3 gilt auch für natürliche und juristische Personen des 
Privatrechts, soweit nicht überwiegende private Interessen der 
Vorlage entgegenstehen. Die durch die Vorlage entstandenen 
Kosten sind zu erstatten. 

(5) Bildflugvorhaben, die den Zwecken der Landesvermessung 
oder des Liegenschaftskatasters dienen können, sind dem Landes-
vermessungsamt anzuzeigen. Luftbilder und sonstige Fernerkun-
dungsergebnisse sind dem Landesvermessungsamt auf Anforde-
rung zur Auswertung zur Verfügung zu stellen. Sie sind dem Lan-
desvermessungsamt zur Übernahme in das Landesluftbildarchiv 
anzubieten, sobald sie nicht mehr in eigenen Archiven aufbewahrt 
werden sollen. Absatz 4 findet entsprechende Anwendung. 

(6) In Verfahren der streitigen Zivilgerichtsbarkeit und der frei-
willigen Gerichtsbarkeit teilen die Gerichte den Kataster- und 
Vermessungsämtern rechtskräftige Urteile und Vergleiche über 
Grenzstreitigkeiten in dem Umfang mit, wie es für die Fort-
führung des Liegenschaftskatasters erforderlich ist. 

(7) Zur Sicherung der Fortführung des Liegenschaftskatasters 
haben die für die Baugenehmigung zuständigen Behörden die 
Kataster- und Vermessungsämter über die Genehmigung für die 
Errichtung oder die Änderung von Gebäuden oder über ihre 
Zustimmung hierzu zu unterrichten. Die gleiche Verpflichtung 
betrifft Behörden, die in einem anderen Verfahren, insbesondere 
in einem Planfeststellungsverfahren, die öffentlich-rechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung oder Änderung von Gebäuden 
schaffen. Wird in einem Planfeststellungsverfahren der Plan durch 
eine oberste Landesbehörde festgestellt, so wird die Verpflichtung 
durch die planfeststellende Behörde erfüllt. 

§6 

Betreten von Grundstücken und baulichen Anlagen 

(1) Personen, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, 
sind berechtigt, zu diesem Zweck Grundstücke und bauliche 
Anlagen zu betreten und zu befahren, um die nach pflichtmäßi-
gem Ermessen erforderlichen Arbeiten vorzunehmen. Sie können 
Personen, die an der Vermessung oder Abmarkung ein rechtliches 
Interesse haben, hinzuziehen. Wohnungen dürfen nur mit Einwil-
ligung des Wohnungsinhabers betreten werden. 

(2) Die Absicht, Grundstücke oder bauliche Anlagen zu betreten 
oder zu befahren, muß den Eigentümern oder Nutzungsberechtig-
ten in angemessener Zeit vorher mitgeteilt werden, es sei denn, 
daß hierdurch die Durchführung der nach diesem Gesetz wahrzu-
nehmenden Aufgaben unverhältnismäßig beeinträchtigt werden 
würde. 

(3) Entsteht dem Eigentümer oder dem Nutzungsberechtigten 
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§ 3

Zuständigkeiten

(1) Für die Landesvermessung ist das Landesvermessungsamt,
für die Einrichtung und Fortführung des Liegenschaftskatasters
und die hierzu erforderlichen Vermessungen sind die Kataster
und Vermessungsämter zuständig.

(2) Der Innenminister wird ermächtigt, durch Verordnung dem
Landesvermessungsamt und den Kataster- und Vermessungsäm
tern bestimmte Aufgaben abweichend von der Zuständigkeitsre
gelung nach Absatz 1 zuzuweisen, soweit dies für eine zweck
mäßige und wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlich
ist.

(3) Vermessungen, deren Ergebnisse in das Landesvermessungs
werk oder in das Liegenschaftskataster übernommen werden sol
len, dürfen außer den Vermessungsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2
und 4 durchführen

1. die Vermessungsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Ver
messungen der Erfüllung von Aufgaben ihrer Träger dienen,

2. die Vermessungsstelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 an eigenen oder zu
erwerbenden Grundstücken oder wenn die Vermessung mit
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur, zur Feststel
lung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse oder des
Umwelt- und Naturschutzes in Zusammenhang stehen.

§4

Pflichten von Vermessungsstellen

(1) Die Vermessungsstellennach § 2 Abs. 1 Nr. 3,4, und 5 haben
alle Unterlagen, die für die Landesvermessung oder das Liegen
schaftskataster von Bedeutung sind, der zuständigen Behörde ein
zureichen. Die einzureichende Stelle hat hierbei zu bescheinigen,
daß die Vermessungsschriften auf ihre Richtigkeit geprüft sind.

(2) Bei den Arbeiten, deren Ergebnisse. in das Landesvermes
sungswerk oder in das Liegenschaftskataster übernommen wer-.
den sollen, sind die Vermessungsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, 4
und 5 an allgemeine fachliche Weisungen des Innenministers
gebunden.

§5

Unterlagen anderer Stellen

(1) Die Ergebnisse topographischer Vermessungen und Höhen
messungen freiberuflich oder gewerblich tätiger Vermessungsin
genieure, betrieblicher Vermessungseinrichtungen und von
Behörden können für die Landesvermessung und das Liegen
schaftskataster verwendet werden, wenn die zuständige Behörde
sie für geeignet hält.

(2) Gebäudeeinmessungen der in .Absatz 1 genannten Personen
und Stellen können für das Liegenschaftskataster verwendet wer
den, wenn die Gebäude innerhalb geschlossener Werksbereiche

liegen, keine Grenzbebauung oder grenznahe Bebauung vorliegt
und das zuständige Kataster- und Vermessungsamt die Vermes
sungsergebnisse für geeignet hält.

(3) Auf Anforderung haben alle Behörden Unterlagen, die für die
Landesvermessung oder das Liegenschaftskataster von Bedeu
tung sind, der zuständigen Behörde zur unentgeltlichen Auswer
tung vorzulegen.

(4) Absatz 3 gilt auch für natürliche und juristische Personen des
.Privatrechts, soweit nicht· überwiegende private Interessen der
Vorlage entgegenstehen. Die durch die Vorlage entstandenen
Kosten sind zu erstatten.

(5) Bildflugvorhaben, die den Zwecken der Landesvermessung
oder des Liegenschaftskatasters dienen können, sind dem Landes
vermessungsamt anzuzeigen. Luftbilder und sonstige Fernerkun
dungsergebnisse sind dem Landesvermessungsamt auf Anforde
rung zur "Auswertung zur Verfügung zu stellen. Sie sind dem Lan
desvermessungsamt zur Übernahme in das Landesluftbildarchiv
anzubieten, sobald sie nicht mehr in eigenen Archiven aufbewahrt
werden sollen. Absatz 4 findet entsprechende Anwendung.

(6) In Verfahren der streitigen Zivilgerichtsbarkeit und der frei
willigen Gerichtsbarkeit teilen die Gerichte den Kataster- und
Vermessungsämtern rechtskräftige Urteile und Vergleiche über
Grenzstreitigkeiten in dem Umfang mit, wie es für die Fort
führung des Liegenschaftskatasters erforderlich .ist.

(7) Zur Sicherung der Fortführung des Liegenschaftskatasters
haben die für die' Baugenehmigung zuständigen Behörden die
Kataster- und Vermessungsämter über die Genehmigung für die
Errichtung oder die Änderung von Gebäuden oder über ihre
Zustimmung hierzu zu unterrichten. Die gleiche Verpflichtung
betrifft Behörden, die in einem anderen Verfahren, insbesondere
in einem Planfeststellungsverfahren, die öffentlich-rechtlichen
Voraussetzungen für die Errichtung oder Änderung von Gebäuden
schaffen. Wird in einem Planfeststellungsverfahren der Plan durch
eine oberste Landesbehörde festgestellt, so wird die Verpflichtung
durch die planfeststellende Behörde erfüllt.

§6

Betreten von Grundstücken und baulichen Anlagen

(1) Personen, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen,
sind berechtigt, zu diesem Zweck Grundstücke und bauliche
Anlagen zu betreten und zu befahren, um die nach pflichtmäßi
gem Ermessen erforderlichen Arbeiten vorzunehmen. Sie können
Personen, die an der Vermessurig oder Abmarkung ein rechtliches
Interesse haben, hinzuziehen. Wohnungen dürfen nur mit Einwil
ligung des Wohnungsinhabers betreten werden.

(2) Die Absicht, Grundstücke oder bauliche Anlagen zu betreten
oder zu befahren, muß den Eigentümern oder Nutzungsberechtig
ten in angemessener Zeit vorher mitgeteilt werden, es sei denn,
daß hierdurch die Durchführung der nach diesem Gesetz wahrzu
nehmenden Aufgaben unverhältnismäßig beeinträchtigt werden
würde.

(3) Entsteht dem Eigentümer oder dem Nutzungsberechtigten
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durch eine nach Absatz 1 zulässige Maßnähme ein unmittelbarer 
Vermögensnachteil, so ist ihm eine angemessene Entschädigung 
in Geld zu leisten. Geringfügige Vermögensnachteile bleiben 
außer Betracht. Derjenige, der die Kosten für die Vermessung zu 
tragen hat, hat der Vermessungsstelle den als Entschädigung 
gezahlten Betrag zu erstatten. Der Entschädigungsanspruch ver-
jährt in einem Jahr; die Verjährung beginnt mit dem Ablauf des 
Jahres, in dem der Schaden entstanden ist. Die §§ 202 bis 224 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend anzuwenden. 

§7 

Vermessungsmarken 

(1) Vermessungsmarken im Sinne dieses Gesetzes dienen der 
Festlegung amtlicher Vermessungspunkte der Landesvermessung 
und des Liegenschaftskatasters. 

(2) Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben zu dulden, daß auf 
Grundstücken und an baulichen Anlagen Vermessungsmarken ein-
gebracht und für die Dauer von Vermessungsarbeiten Sichtzeichen 
oder -gerüste errichtet werden. Berechtigte Interessen der Eigentü-
mer und Nutzungsberechtigten sollen dabei berücksichtigt werden. 

(3) Entsteht durch eine Maßnahme nach Absatz 2 dem Eigentü-
mer oder dem Nutzungsberechtigten ein unmittelbarer Vermö-

• gensnachteil, so gilt § 6 Abs. 3 entsprechend. 

(4) Vermessungsmarken dürfen nur von den Vermessungsstellen 
eingebracht, in ihrer Lage verändert oder entfernt werden. Bei Ver-
messungsmarken des Lage-, Höhen- und Schwerefestpunktfeldes 
ist die Zustimmung des Landesvermessungsamtes erforderlich. 

(5) Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermes-
sungsmarken des Lage-, Höhen- und Schwerefestpunktfeldes, 
bestehend aus trigonometrischen Punkten (TP), Orientierungs-
punkten (OP), Nivellementpunkten (NivP) und Schwerefestpunk-
ten (SFP), darf eine kreisförmige Schutzfläche von zwei Metern 
Durchmesser weder überbaut noch abgetragen oder auf sonstige 
Weise verändert werden. 

(6) Werden Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte 
durch eine Schutzfläche nach Absatz 5 in der Nutzung ihres 
Grundstückes beschränkt, so sind sie dafür angemessen in Geld zu 
entschädigen. Soweit ihnen dadurch Vermögensnachteile entste-
hen, gilt § 6 Abs. 3 entsprechend. 

(7) Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit 
der Vermessungsmarken dürfen nicht gefährdet werden, es sei 
denn, notwendige Maßnahmen rechtfertigen eine Gefährdung der 
Vermessungsmarken. Wer notwendige Maßnahmen treffen will, 
durch die Vermessungsmarken gefährdet werden können, hat dies 
unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen. 

(8) Wird den Eigentümern oder Nutzungsberechtigten bekannt, 
daß Vermessungsmarken verlorengegangen, schadhaft, nicht 
mehr erkennbar oder in ihrer Lage verändert sind, so sollen sie 
dies der zuständigen Behörde mitteilen. 

§8 

Verwendungsvorbehalt 

(1) Die Ergebnisse der Landesvermessung und die Nachweise 

des Liegenschaftskatasters dürfen nur mit Genehmigung der 
zuständigen Behörde vervielfältigt, umgearbeitet, veröffentlicht 
oder an Dritte weitergegeben werden. Vervielfältigungen oder 
Umarbeitungen zur innerdienstlichen Verwendung bei Behörden 
und Vermessungsstellen oder zum eigenen, nicht gewerblichen 
Gebrauch sind jedoch genehmigungsfrei. 

(2) Digitale Situations- oder Geländemodelle, die von einem 
Nutzer mit Hilfe geometrischer Informationen aus topographi-
schen Landeskartenwerken oder Katasterkarten erstellt wurden, 
dürfen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde an Dritte 
weitergegeben werden. 

Abschnitt II 
Landesvermessung 

§9 

Inhalt und Aufgabe 

(1) Die Landesvermessung umfaßt die Grundlagenvermessung, 
die topographische Landesaufnahme sowie die Herstellung, 
Führung und Herausgabe der topographischen Landeskartenwer-
ke. 

(2) Durch die Grundlagenvermessung sind einheitliche geodäti-
sche Bezugssysteme für die Landesaufnahme, das Liegenschafts-
kataster und für andere Vermessungen zu schaffen. Festpunkte, 
deren Lage, Höhe und Schwere zu bestimmen sind, sind landes-
weit einzurichten, nachzuweisen und zu erhalten. 

(3) Die topographischen Landesaufnahmen hat das Landesgebiet 
mit seinen topographischen Gegenständen und Geländeformen 
zeitnah zu erfassen und nachzuweisen. Dazu gehört auch die zen-
trale Registrierung und Sammlung von Luftbildern und anderen 
Fernerkundungsergebnissen, soweit diese für die Landesvermes-
sung und das Liegenschaftskataster von Bedeutung sind und das 
Land das Nutzungsrecht daran hat (Landesluftbildarchiv). 

(4) In den topographischen Landeskartenwerken sind die Ergeb-
nisse der topographischen Landesaufnahme in unterschiedlichen 
Maßstäben darzustellen. Für besondere Zwecke können Sonder-
ausgaben hergestellt werden. 

(5) Die Landesvermessung hat insbesondere die Belange der Pla-
nung, des Rechtsverkehrs, der Verteidigung, der Verwaltung, der 
Wirtschaft und der Wissenschaft sowie des UmWelt- und Natur-
schutzes zu berücksichtigen. 

§10 

Benutzung 

(1) Die topographischen Landeskartenwerke werden veröffent-
licht und verbreitet, soweit öffentliche Belange dem nicht 
entgegenstehen. Luftbilder des Landesluftbildarchivs und andere 
Nachweise der Landesvermessung können veröffentlicht und ver-
breitet werden. 

(2) Jeder kann die Ergebnisse der Grundlagenvermessung und 
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durch eine nach Absatz 1 zulässige Maßnahme ein unmittelbarer
Vermögensnachteil, so ist ihm eine angemessene Entschädigung
in Geld zu leisten. Geringfügige Vermögensnachteile bleiben
außer Betracht. Derjenige, der die Kosten für die Vermessung zu
tragen hat, hat der Vermessungsstelle den als Entschädigung
gezahlten Betrag zu erstatten. Der Entschädigungsanspruch ver
jährt in einem Jahr; die Verjährung beginnt mit dem Ablauf des
Jahres, in dem der Schaden entstanden ist. Die §§ 202 bis 224 des
Bürgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend anzuwenden.

§7

Vermessungsmarken

(1) Vermessungsmarken im Sinne dieses Gesetzes dienen der
Festlegung amtlicher Vermessungspunkte der Landesvermessung
und des Liegenschaftskatasters.

(2) Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben zu dulden, daß auf
Grundstücken und an baulichen Anlagen Vermessungsmarken ein
gebracht und für die Dauer von Vermessungsarbeiten Sichtzeichen
oder -gerüste errichtet werden. Berechtigte Interessen der Eigentü
mer und Nutzungsberechtigten sollen dabei berücksichtigt werden.

(3) Entsteht durch eine Maßnahme nach Absatz 2 dem Eigentü
mer oder dem Nutzungsberechtigten ein unmittelbarer Vermö-

.gensnachteil, so gilt § 6 Abs. 3 entsprechend.

(4) Vermessungsmarken dürfen nur von den Vermessungs stellen
eingebracht, in ihrer Lage verändert oder entfernt werden. Bei Ver
messungsmarken des Lage-, Höhen- und Schwerefestpunktfeldes
ist die Zustimmung des Landesvermessungsamtes erforderlich.

(5) Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermes
sungsmarken des Lage-, Höhen- und Schwerefestpunktfeldes,
bestehend 'aus trigonometrischen Punkten (TP), Orientierungs
punkten (OP), Nivellementpunkten (NivP) und Schwerefestpunk
ten (SFP), darf eine kreisförmige Schutzfläche von zwei Metern
Durchmesser weder überbaut noch abgetragen oder auf sonstige
Weise verändert werden.

(6) Werden Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte
durch eine Schutzfläche nach Absatz 5 in der Nutzung ihres
Grundstückes beschränkt, so sind sie dafür angemessen in Geld zu
entschädigen. Soweit ihnen dadurch Vermögensnachteile entste
hen, gilt § 6 Abs. 3 entsprechend.

(7) Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit
der Vermessungsmarken dürfen nicht gefährdet werden, es sei
denn, notwendige Maßnahmen rechtfertigen eine Gefährdung der
Vermessungsmarken. Wer notwendige Maßnahmen treffen will,
durch die Vermessungsmarken gefährdet werden können, hat dies
unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen.

(8) Wird den Eigentümern oder Nutzungsberechtigten bekannt,
daß Vermessungsmarken verlorengegangen, schadhaft, nicht
mehr erkennbar oder in ihrer Lage verändert sind, so sollen sie
dies der zuständigen Behörde mitteilen.

§8

Verwendungsvorbehalt

(1) Die Ergebnisse der Landesvermessung und die Nachweise

des Liegenschaftskatasters dürfen nur mit Genehmigung der
zuständigen Behörde vervielfältigt, umgearbeitet, veröffentlicht
oder an Dritte weitergegeben werden. Vervielfältigungen oder
Umarbeitungen zur innerdienstlichen Verwendung bei Behörden
und Vermessungsstellen oder zum eigenen, nicht gewerblichen
Gebrauch sind jedoch genehmigungsfrei.

(2) Digitale Situations- oder Geländemodelle, die von einem
Nutzer mit Hilfe geometrischer Informationen aus topographi
schen Landeskartenwerken oder Katasterkarten erstellt wurden,
dürfen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde an Dritte
weitergegeben werden.

Abschnitt 11
Landesvermessung

§ 9

Inhalt und Aufgabe

(1) Die Landesvermessung umfaßt die Grundlagenvermessung,
die topographische Landesaufnahme sowie die Herstellung,
Führung und Herausgabe der topographischen Landeskartenwer
ke.

(2) Durch die Grundlagenvermessung sind einheitliche geodäti
sche Bezugssysteme für die Landesaufnahme, das Liegenschafts
kataster und für andere Vermessungen zu schaffen. Festpunkte,
deren Lage" Höhe und Schwere zu bestimmen sind, sind landes
weit einzurichten, nachzuweisen und zu erhalten.

(3) Die topographischen Landesaufnahmen hat das Landesgebiet
mit seinen topographischen Gegenständen und Geländeformen
zeitnah zu erfassen und nachzuweisen. Dazu gehört auch die zen
trale Registrierung und Sammlung von Luftbildern und anderen
Fernerkundungsergebnissen, soweit diese für die Landesvermes
sung und das Liegenschaftskataster von Bedeutung sind und das
Land das Nutzungsrecht daran hat (Landesluftbildarchiv).

(4) In den topographischen Landeskartenwerken sind die Ergeb
nisse der topographischen Landesaufnahme in unterschiedlichen
Maßstäbendarzustellen. Für besondere Zwecke können Sonder
ausgaben hergestellt werden.

(5) Die Landesvermessung hat insbesondere die Belange der Pla
nung, des Rechtsverkehrs, .der Verteidigung, der Verwaltung, der
Wirtschaft und der Wissenschaft sowie des Umwelt- und Natur
schutzes zu berücksichtigen.

§ 10

Benutzung

(1) Die topographischen Landeskartenwerke werden veröffent
licht und verbreitet, soweit öffentliche Belange dem nicht
entgegenstehen. Luftbilder des Landesluftbildarchivs und andere
Nachweise der Landesvermessung können veröffentlicht und ver
breitet werden.

(2) Jeder kann die Ergebnisse der Grundlagenvermessung und
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der topographischen Landesaufnahme sowie die Nachweise des 
Landesluftbildarchivs einsehen und daraus Auskünfte und Auszü-
ge erhalten, soweit öffentliche Belange dem nicht entgegenstehen 
und eine sachgerechte Verwendung zu erwarten ist. 

Abschnitt III 
Liegenschaftskataster 

§ 11 

Zweck und Inhalt 

(1) Im Liegenschaftskataster sind für das Landesgebiet alle Flur-
stücke und Gebäude (Liegenschaften) nachzuweisen. Der Nachweis 
der Liegenschaften umfaßt ihre Lage, Nutzung, Größe und wesent-
liche topographische Merkmale (Sachdaten) sowie die Eigentümer 
und Erbbauberechtigten und die den Kataster- und Vermessungsäm-
tern bekanntgewordenen Anschriften (persönliche Daten). Er 
umfaßt als weitere persönliche Daten auch die Geburtsdaten, soweit 
Eigentümer oder Erbbauberechtigte minderjährig sind oder die 
Geburtsdaten zur Feststellung der Identität notwendig sind. 

(2) Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis der 
Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung. Die 
Übereinstimmung mit dem Grundbuch ist zu wahren. 

(3) Das Liegenschaftskataster weist die Ergebnisse der amtlichen 
Bodenschätzung nach dem Bodenschätzungsgesetz vom 16. 
Oktober 1934 (RGB1. I S. 1050) nach. Hinweise zu Nachweisen 
anderer öffentlicher Stellen können in die Nachweise des Liegen-
schaftskatasters aufgenommen werden. 

(4) Das Liegenschaftskataster besteht aus dem Katasterzahlen-
werk, dem Katasterbuchwerk und dem Katasterkartenwerk. Bei 
automatisierter Führung der Nachweise werden das Flurkarten-
werk und die erforderlichen Teile des Katasterzahlenwerkes zur 
Liegenschaftskarte, die Bestandteile des Katasterbuchwerkes zum 
Liegenschaftsbuch zusammengefaßt. 

(5) Ein Flurstück ist ein begrenzter Teil der Erdoberfläche, der im 
Liegenschaftskataster unter einer besonderen Bezeichnung 
geführt wird. Flurstücke werden auf Antrag oder, wenn es für die 
Führung des Liegenschaftskatasters zweckmäßig ist, von Amts 
wegen gebildet. 

(6) Gebäude im Sinne dieses Gesetzes sind 

— die nach dem Bauordnungsrecht des Landes genehmigungs-
pflichtigen Gebäude, 

— die Gebäude des Bundes und der Länder, 

— Feldscheunen und Gewächshäuser mit einer Grundfläche von 
mehr als 24 Quadratmetern, die von einiger Beständigkeit und 
Bedeutung sind, 

— ortsfeste Behälter mit mehr als 50 Kubikmeter Behälterinhalt 
und drei Meter Höhe sowie 

— ortsfeste bauliche Anlagen für das Fernmeldewesen, für die 
öffentliche Ver- und Entsorgung und für die Abwasserwirt-
schaft mit mehr als 30 Kubikmeter umbauten Raum. 

(7) Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und fortzuführen, 
daß es den Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und 
der Wirtschaft an ein Basisinformationssystem gerecht wird. Die 
Bedürfnisse der Landesplanung, der Bauleitplanung, der Bodenord-
nung, der Grundstücksbewertung sowie des Umwelt- und Natur-
schutzes sind dabei insbesondere angemessen zu berücksichtigen. 

§ 12 

Einsicht, Auskunft, Benutzung 

(1) Die Vermessungsstellen erhalten zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben Einsicht in das Liegenschaftskataster sowie Auskunft und 
Auszüge daraus. 

(2) Eigentümer, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte und 
deren Beauftragte können das Liegenschaftskataster einsehen 
sowie Auskünfte und Auszüge über die sie betreffenden Liegen-
schaften erhalten. Andere können das Liegenschaftskataster 
benutzen, soweit sie ein berechtigtes Interesse darlegen und 
öffentliche Belange dem nicht entgegenstehen. Das Katasterzah-
lenwerk darf den genannten Personen nur in dem in Absatz 3 
genannten Umfang zugänglich gemacht werden. 

(3) Den in Absatz 2 genannten Personen können Grenzlängen 
und Grenzabstände von Gebäuden sowie weitere für einen 
bestimmten Verwendungszweck geeignete Angaben aus dem 
Katasterzahlenwerk erteilt werden, wenn die Maße geprüft sind 
und eine sachgerechte Verwendung zu erwarten ist. 

(4) Die Landkreise, Städte, Ämter und Gemeinden, Unterneh-
men der öffentlichen Energie- und Wasserversorgung und der 
öffentlichen Abwasser- und Abfallbeseitigung erhalten auf 
Antrag für alle Liegenschaften ihres Zuständigkeitsbereiches 
Auszüge aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters. 
Behörden können entsprechende Auszüge erhalten, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Auszüge aus dem 
Katasterzahlenwerk erhalten die genannten Stellen, soweit sie 
nicht zugleich Vermessungsstelle nach § 2 sind, nach Maßgabe 
des Absatzes 3. § 8 Abs. 4 Nr. 2 des Verwaltungskostengesetzes 
bleibt unberührt. 

(5) Der Innenminister wird ermächtigt, durch Verordnung zuzu-
lassen, daß Vermessungsstellen und die in Absatz 4 genannten 
Stellen Daten des Liegenschaftskatasters für ihren Zuständig-
keitsbereich und zur Erfüllung ihrer Aufgaben im automatisierten 
Abrufverfahren erhalten. Dabei sind die Datenart, der Zweck des 
Abrufs sowie die organisatorischen und technischen Maßnahmen 
festzulegen, die erforderlich sind, eine die Belange des Daten-
schutzes berücksichtigende Verarbeitung der Daten sicherzustel-
len. 
In der Verordnung kann zugelassen werden, daß Landkreise, Städ-
te und Gemeinden, die Daten des Liegenschaftskatasters im auto-
matisierten Abrufverfahren erhalten, Eigentümern und anderen 
Berechtigten nach Maßgabe des Absatzes 2 Einsicht in die Nach-
Weise des Liegenschaftskatasters gewähren und Auszüge daraus 
erteilen. Das Katasterzahlenwerk ist hiervon ausgeschlossen, 
soweit dieses nicht Teil der Liegenschaftskarte ist. 

(6) Wird das Liegenschaftskataster automatisiert geführt, so wer-
den mit Hilfe automatischer Einrichtungen auf fälschungsge-
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der topographischen Landesaufnahme sowie die Nachweise des
Landesluftbildarchivs einsehen und daraus Auskünfte und Auszü
ge erhalten, soweit öffentliche Belange denl nicht entgegenstehen
und eine sachgerechte Verwendung zu erwarten ist.

Abschnitt 111
Liegenschaftskataster

§ 11

Zweck und Inhalt

(1) Im Liegenschaftskataster sind für das Landesgebiet alle Flur
stücke und Gebäude (Liegenschaften) nachzuweisen. Der Nachweis
der Liegenschaften umfaßt ihre Lage, Nutzung, Größe und wesent
liche topographische Merkmale (Sachdaten) sowie die Eigentümer
und Erbbauberechtigten und die den Kataster- und Vermessungsäm
tern bekanntgewordenen Anschriften (persönliche Daten). Er
umfaßt als weitere persönliche Daten auch die Geburtsdaten, soweit
Eigentümer oder Erbbauberechtigte minderjährig sind oder die
Geburtsdaten zur Feststellung der Identität notwendig sind.

(2) Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis der
Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung. Die
Übereinstimmung mit dem Grundbuch ist zu wahren.

(3) Das Liegenschaftskataster weist die Ergebnisse der amtlichen
Bodenschätzung nach dem Bodenschätzungsgesetz vom 16.
Oktober 1934 (RGBl. I S. 1050) nach. Hinweise zu Nachweisen
anderer öffentlicher Stellen können in die Nachweise des Liegen
schaftskatasters aufgenommen werden.

(4) Das Liegenschaftskataster besteht aus dem Katasterzahlen
werk, dem Katasterbuchwerk und dem Katasterkartenwerk. Bei
automatisierter Führung der Nachweise werden das Flurkarten
werk und die erforderlichen Teile des Katasterzahlenwerkes zur
Liegenschaftskarte, die Bestandteile des Katasterbuchwerkes zum
Liegenschaftsbuch zusammengefaßt.

(5) Ein Flurstück ist ein begrenzter Teil der Erdoberfläche, der im
Liegenschaftskataster unter einer besonderen Bezeichnung
geführt wird. Flurstücke werden auf Antrag oder, wenn es für die
Führung des Liegenschaftskatasters zweckmäßig ist, von Amts
wegen gebildet.

(6) Gebäude im Sinne dieses Gesetzes sind

- die nach dem Bauordnungsrecht des Landes genehmigungs
pflichtigen Gebäude,

- die Gebäude des Bundes und der Länder,

- Feldscheunen und Gewächshäuser mit einer Grundfläche von
mehr als 24 Quadratmetern, die von einiger Beständigkeit und
Bedeutung sind,

- ortsfeste Behälter mit mehr als 50 Kubikmeter Behälterinhalt
und drei Meter Höhe sowie

- ortsfeste bauliche Anlagen für das Fernmeldewesen, für die
öffentliche Ver- und Entsorgung und für die Abwasserwirt
schaft mit mehr als 30 Kubikmeter umbauten Raum.

(7) Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und fortzuführen,
daß es den Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und
der Wirtschaft an ein Basisinformationssystem gerecht wird. Die
Bedürfnisse der Landesplanung, der Bauleitplanung, der Bodenord
nung, der- Grundstücksbewertung sowie des Umwelt- und Natur
schutzes sind dabei insbesondere angemessen zu berücksichtigen.

§ 12

Einsicht, Auskunft, Benutzung

(1) Die Vermessungsstellen erhalten zur Erfüllung ihrer Aufga
ben Einsicht in das Liegenschaftskataster sowie Auskunft und
Auszüge daraus.

(2) Eigentümer, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte und
deren Beauftragte können das Liegenschaftskataster einsehen
sowie Auskünfte und Auszüge über die sie betreffenden Liegen
schaften erhalten. Andere können das Liegenschaftskataster
benutzen, soweit sie ein berechtigtes Interesse darlegen und
öffentliche Belange dem nicht entgegenstehen. Das Katasterzah
lenwerk darf den genannten Personen nur in dem in Absatz 3
genannten Umfang zugänglich gemacht werden.

(3) Den in Absatz 2 genannten Personen können Grenzlängen
und Grenzabstände von Gebäuden sowie weitere für einen
bestimmten Verwendungszweck geeignete Angaben aus dem
Katasterzahlenwerk erteilt werden, wenn die Maße geprüft sind
und eine sachgerechte Verwendung zu erwarten ist.

(4) Die Landkreise, Städte, Ämter und Gemeinden, Unterneh
men der öffentlichen Energie- und Wasserversorgung und der
öffentlichen Abwasser- und Abfallbeseitigung erhalten auf
Antrag für alle Liegenschaften ihres Zuständigkeitsbereiches
Auszüge aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters.
Behörden können entsprechende Auszüge erhalten, soweit dies
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Auszüge aus dem
Katasterzahlenwerk erhalten die genannten Stellen, soweit sie
nicht zugleich Vermessungsstelle nach § 2 sind, nach Maßgabe
des Absatzes 3. § 8 Abs. 4 Nr. 2 des Verwaltungskostengesetzes
bleibt unberührt.

(5) Der Innenminister wird ermächtigt, durch Verordnung zuzu
lassen, daß Vermessungsstellen und die in Absatz 4 genannten
Stellen Daten des Lieg-enschaftskatasters für ihren Zuständig
keitsbereich und zur Erfüllung ihrer Aufgaben im automatisierten
Abrufverfahren erhalten. Dabei sind die Datenart, der Zweck des
Abrufs sowie die organisatorischen und technischen Maßnahmen
festzulegen, die erforderlich sind, eine die Belange des Daten
schutzes berücksichtigende Verarbeitung der Daten sicherzustel
len.
In der Verordnung kann zugelassen werden, daß Landkreise, Städ
te und Gemeinden, die Daten des Liegenschaftskatasters im auto
matisierten Abrufverfahren erhalten, Eigentümern und anderen
Berechtigten nach Maßgabe des Absatzes 2 Einsicht in die Nach
weise des Liegenschaftskatasters gewähren und Auszüge daraus
erteilen. Das Katasterzahlenwerk ist hiervon ausgeschlossen,
soweit dieses nicht Teil der Liegenschaftskarte ist.

(6) Wird das Liegenschaftskataster automatisiert geführt, so wer
den mit Hilfe automatischer Einrichtungen auf fälschungsge-
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schützten Vordrucken erstellte Auszüge nicht unterschrieben und 
nicht mit Siegel oder Stempel versehen; sie stehen beglaubigten 
Auszügen gleich. 

§ 13 

Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters 

(1) Das Liegenschaftskataster ist fortzuführen. 

(2) Hängt die Fortführung mit der Teilung eines Grundstückes 
zusammen, so kann das Kataster- und Vermessungsamt die für die 
Abschreibung bereits getroffenen Maßnahmen rückgängig 
machen, wenn die Beteiligten die Eintragung in das Grundbuch 
nicht in einer angemessenen Frist beantragen. Hindern besondere 
Umstände vorübergehend die Regelung im Grundbuch, so ist die 
Frist angemessen zu verlängern. 
(3) Das Liegenschaftskataster ist zu erneuern, wenn es nicht mehr 
geeignet ist, als amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne 
der Grundbuchordnung zu dienen oder wenn es die Belange nach 
§ 11 Abs.' 7 erfordern. 

(4) Die Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters 
sind den Grundstückseigentümern und den Inhabern grundstücks-
gleicher Rechte sowie dem Grundbuchamt und dem Finanzamt 
mitzuteilen. Dies gilt nicht, soweit die nach Satz 1 betroffenen 
Personen nur mit unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand 
festgestellt oder benachrichtigt werden können. 

(5) Die Erneuerung des Liegenschäftskatasters wird durch Offen-
legung bekanntgegeben. Die Frist für die Offenlegung beträgt 
einen Monat. Ort und Zeit der Offenlegung sind öffentlich 
bekanntzumachen. 

§ 14 

Pflichten der Eigentümer und Nutzungsberechtigten 

(1) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Grundstücken sind 
verpflichtet, dem Kataster- und Vermessungsamt auf Anforderung 
die für die Fortführung des Liegenschaftskatasters notwendigen 
Angaben zu machen. 

(2) Ist für die Übernahme von Veränderungen in das Liegenschafts-
kataster eine Vermessung erforderlich, so haben die jeweiligen 
Eigentümer oder Nutzungsberechtigten von Grundstücken diese zu 
veranlassen und die Kosten für die Durchführung zu tragen. 

(3) Wird auf einem Grundstück ein Gebäude errichtet oder in sei-
nem Grundriß verändert, so haben die jeweiligen Grundstücks-
oder Gebäudeeigentümer die für die Fortführung des Liegen-
schaftskatasters erfprderliche Gebäudeeinmessung zu veranlassen 
und die Kosten für die Durchführung zu tragen. Wird das Gebäude 
aufgrund eines Erbbaurechtes errichtet, so tritt an die Stelle des 
Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte. 

(4) Das Kataster- und Vermessungsamt kann zur Erfüllung der 
Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 eine angemessene Frist setzen 
und nach Ablauf dieser Frist das Erforderliche auf Kosten der Ver-
pflichteten durchführen oder von einer anderen Vermessungsstel-
le durchführen lassen. 

§ 15 

Beglaubigung von Anträgen auf Vereinigung 
oder Teilung von Grundstücken 

(1) Der Leiter des Kataster- und Vermessungsamtes, die von ihm 
beauftragten Beamten und die Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieure sind befugt, Anträge von Eigentümern auf Vereinigung 
(§ 890 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches) oder Teilung von 
Grundstücken öffentlich zu beglaubigen. 

(2) Von der Befugnis nach Absatz 1 soll nur Gebrauch gemacht 
werden, wenn die zu vereinigenden Grundstücke örtlich und wirt-
schaftlich eine Einheit sind oder wenn die Teilung erforderlich ist, 
um diese Einheit herzustellen. 

(3) Auf die Beglaubigung sind die Vorschriften des Beurkun-
dungsgesetzes entsprechend anzuwenden. Die vom Leiter des 
Kataster- und Vermessungsamtes nach Absatz 1 beauftragten 
Beamten sollen bei der Beglaubigung auf den ihnen erteilten Auf-
trag Bezug nehmen. 

(4) Für die Beglaubigungen werden Kosten nicht erhoben. 

Abschnitt IV 
Abmarkung 

§ 16 

Abmarkung der Grundstücksgrenzen 

(1) Vorhandene und vorgesehene Grundstücksgrenzen sind dau-
erhaft abzumarken. Für vorhandene Grundstücksgrenzen gilt dies 
nur, soweit sie die vorgesehenen Grundstücke kennzeichnen und 
die Abmarkung im übrigen nicht beantragt wird. 

(2) Von einer Abmarkung kann abgesehen werden, wenn 

1. die Grundstücksgrenzen durch dauerhafte Grenzeinrichtungen 
ausreichend erkennbar sind, 

2. Grenzmarken die Bewirtschaftung der Grundstücke in unzu-
mutbarer Weise behindern würden und die Beteiligten aus-
drücklich beantragen, die Abmarkung zu unterlassen, 

3. es sich um Grenzen zwischen Grundstücken handelt, die dem 
Gemeingebrauch dienen, 

4. Grundstücksgrenzen in der Uferlinie eines Gewässers oder in 
einem Gewässer verlaufen oder 

5. die Abmarkung einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 
erfordern würde. 

(3) Die Abmarkung vorgesehener Grundstücksgrenzen kann 
zurückgestellt werden, soweit sie wegen Bauarbeiten oder aus 
anderen Gründen vorübergehend erschwert oder verhindert wird. 
Die jeweiligen Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten 
sind verpflichtet, die Abmarkung nach Wegfall der Hinderungs-
gründe auf ihre Kosten vornehmen zu lassen. Die Kataster- und 
Vermessungsämter können zur Erfüllung dieser Verpflichtung 
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schützten Vordrucken erstellte Auszüge nicht unterschrieben und
nicht mit Siegel oder Stempel versehen; sie stehen beglaubigten
Auszügen gleich.

,§ 13

Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters

(1) Das Liegenschaftskataster ist fortzuführen.

(2) Hängt die Fortführung mit der Teilung eines Grundstückes
zusammen, so kann das Kataster- und Vermessungsamt die für die
Abschreibung bereits getroffenen Maßnahmen rückgängig
machen, wenn die Beteiligten die Eintragung in das Grundbuch
nicht in einer angemessenen Frist beantragen. Hindern besondere
Umstände vorübergehend die Regelung im Grundbuch, so ist die
Frist angemessen zu verlängern.
(3) Das Liegenschaftskataster ist zu erneuern, wenn es nicht mehr
geeignet ist, als amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne
der Grundbuchordnung zu dienen oder wenn es die Belange nach
§ .} 1 Abs:7 erfordern.

(4) Die Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
sind den Grundstückseigentümern und den Inhabern grundstücks
gleicher Rechte sowie dem Grundbuchamt und dem Finanzamt
mitzuteilen. Dies gilt nicht, soweit die nach Satz 1 betroffenen
Personen nur mit unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand
festgestellt oder benachrichtigt werden können.

(5) Die Erneuerung des Liegenschaftskatasters wird durch Offen
legung bekanntgegeben. Die Frist für die Offenlegung beträgt
einen Monat. Ort und Zeit der Offenlegung sind öffentlich
bekanntzumachen.

§ 14

Pflichten der Eigentümer und Nutzungsberechtigten

(1) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Grundstücken sind
verpflichtet, dem Kataster- und Vermessungsamt auf Anforderung
die für die Fortführung des Liegenschaftskatasters notwendigen
Angaben' zu machen.

(2) Ist für die Übernahme von Veränderungen in das Liegenschafts
kataster eine Vermessung erforderlich, so haben die jeweiligen
Eigentümer oderNutzungsberechtigten von Grundstücken diese zu
veranlassen und die Kosten für die Durchführung zu tragen.

(3) Wird auf einem Grundstück ein Gebäude errichtet oder in sei
nem Grundriß verändert, so haben die jeweiligen Grundstücks
oder Gebäudeeigentümer die für die Fortführung des Liegen
schaftskatasters erforderliche Gebäudeeinmessung zu veranlassen
und die Kosten für die Durchführung zu tragen. Wird das Gebäude
aufgrund eines Erbbaurechtes errichtet, so tritt an die Stelle des
Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte.

(4) Das Kataster- und Vermessungsamt kann zur Erfüllung der
Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 eine angemessene Frist setzen
und nach Ablauf dieser Frist das Erforderliche auf Kosten der Ver
pflichteten durchführen oder von einer anderen Vermessungsstel
le durchführen lassen.

§ 15

Beglaubigung von Anträgen auf Vereinigung
oder Teilung von Grundstücken

(1) Der Leiter des Kataster- und Vermessungsamtes, die von ihm
beauftragten Beamten und die Öffentlich bestellten Vermessungs
ingenieure sind befugt, Anträge von Eigentümern auf Vereinigung
(§ 890 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches) oder Teilung von
Grundstücken öffentlich zu beglaubigen.

(2) Von der Befugnis nach Absatz 1 soll nur Gebrauch gemacht
werden, wenn die zu vereinigenden Grundstücke örtlich und wirt
schaftlich eine Einheit sind oder wenn die Teilung erforderlich ist,
um diese Einheit herzustellen. .

(3) Auf die Beglaubigung sind die Vorschriften des Beurkun
dungsgesetzes entsprechend anzuwenden. Die vom Leiter des
Kataster- und Vermessungsamtes nach Absatz 1 beauftragten
Beamten sollen bei der Beglaubigung auf den ihnen erteilten Auf
trag Bezug nehmen.

(4) Für die Beglaubigungen werden Kosten nicht erhoben.

Abschnitt IV
Abmarkung

§ 16

Abmarkung der Grundstücksgrenzen

(1) Vorhandene und vorgesehene Grundstücksgrenzen sind dau
erhaft abzumarken. Für vorhandene Grundstücksgrenzen gilt dies
nur, soweit sie die vorgesehenen Grundstücke kennzeichnen und
die Abmarkung im übrigen nicht beantragt wird.

(2) Von einer Abmarkung kann abgesehen werden, wenn

1. die Grundstücksgrenzen durch dauerhafte Grenzeinrichtungen
ausreichend erkennbar sind,

2. Grenzmarken die Bewirtschaftung der Grundstücke in unzu
mutbarer Weise behindern würden und die Beteiligten aus
drücklich beantragen, die Abmarkung zu unterlassen,

3. es sich um Grenzen zwischen Grundstücken handelt, die dem
Gemeingebrauch dienen,

4. Grundstücksgrenzen in der Uferlinie eines Gewässers oder in
einem Gewässer verlaufen oder

5. die Abmarkung einen unverhältnismäßig hohen Aufwand
erfordern würde.

(3) Die Abmarkung vorgesehener Grundstücksgrenzen kann
zurückgestellt werden, soweit sie wegen Bauarbeiten oder aus
anderen Gründen vorübergehend erschwert oder verhindert wird.'
Die jeweiligen Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten
sind verpflichtet, die Abmarkung nach Wegfall der Hinderungs
gründe auf ihre Kosten vornehmen zu lassen. Die Kataster- und
Vermessungsämter können zur Erfüllung dieser Verpflichtung'
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eine angemessene Frist setzen und nach Ablauf der Frist das 
Erforderliche auf Kosten der Verpflichteten durchführen oder von 
einer anderen Vermessungsstelle durchführen lassen. 

(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, in den 
Grundstücksgrenzen Grenzmarken zu dulden. Dies gilt auch für 
Grenzmarken, die zur Kennzeichnung der Grenzen der Nachbar-
grundstücke erforderlich sind. 

(5) Grenzmarken dürfen nur von den Vermessungsstellen einge-
bracht, aufgerichtet oder entfernt werden. In die Bundesgrenze 
dürfen Grenzmarken nur von den dazu befugten Stellen einge-
bracht werden. 

(6) Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit 
der Grenzmarken dürfen nicht gefährdet werden. 

§ 17 

Mitwirkung der Beteiligten 
bei der Herstellung 

und Abmarkung von Grenzen 

(1) Wenn Grenzen hergestellt oder abgemarkt werden, ist den 
Beteiligten Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Den Beteiligten 
soll der Grenztermin vorher mitgeteilt werden. Dabei sind sie dar-
auf hinzuweisen, daß auch ohne ihre Anwesenheit Grenzen herge-
stellt und abgemarkt werden können. 

(2) Beteiligte sind die Eigentümer und Erwerber der von der 
Grenzherstellung oder Abmarkung betroffenen Grundstücke. 
Inhaber grundstücksgleicher Rechte sind Beteiligte, wenn ihre 
Rechte betroffen werden. 

(3) Über den Grenztermin ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

(4) Die ausführende Vermessungsstelle hat den Beteiligten, die 
beim Grenztermin nicht anwesend waren, die Abmarkung ihrer 
Grenzen mitzuteilen. 

(5) Werden in einem öffentlich-rechtlichen Bodenordnungs- oder 
Enteignungsverfahren neue Grenzen gebildet und abgemarkt, so 
entfällt der Grenztermin, wenn den Beteiligten die neuen Grenzen 
und die Abmarkung in den jeweiligen Verfahren bekanntgegeben 
werden. 

Abschnitt V 
Schlußvorschriften 

§ 18 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 5 Abs. 4 Unterlagen, die für die Landesvermessung 
oder das Liegenschaftskataster von Bedeutung sind, auf Anfor-
derung nicht vorlegt, 

2. das nach § 6 Abs. 1 zulässige Betreten oder Befahren von 

Grundstücken oder baulichen Anlagen oder die nach § 7 
Abs. 2 zulässigen Arbeiten behindert, 

3. entgegen § 7 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 unbefugt Vermessungs-
oder Grenzmarken einbringt, in ihrer Lage verändert oder ent-
fernt, 

4. entgegen § 7 Abs. 7 den festen Stand, die Erkennbarkeit oder 
die Verwendbarkeit von Vermessungsmarken gefährdet oder 
entgegen § 7 Abs. 5 Schutzflächen von Vermessungsmarken 
des Lage-, Höhen- und Schwerefestpunktfeldes überbaut, 
abträgt oder auf sonstige Weise verändert, es sei denn, daß die 
Gefährdung der zuständigen Behörde entsprechend § 7 Abs. 7 
unverzüglich mitgeteilt wurde, 

5. entgegen § 8 Abs. 1 unbefugt Ergebnisse der Landesvermes-
sung oder Nachweise des Liegenschaftskatasters vervielfältigt, 
umarbeitet, veröffentlicht oder an Dritte weitergibt, 

6. entgegen § 8 Abs. 2 digitale Situations- oder Geländemodelle 
ohne Zustimmung der zuständigen Behörde an Dritte weiter-
gibt, 

7. entgegen § 14 Abs. 1 die für die Fortführung des Liegen-
schaftskatasters notwendigen Angaben nicht macht oder ent-
gegen § 14 Abs. 2 und Abs. 3 eine Vermessung nicht veranlaßt, 

8. entgegen § 16 Abs. 4 Grenzmarken nicht duldet oder entgegen 
§ 16 Abs. 6 den festen Stand, die Erkennbarkeit oder die Ver-
wendbarkeit von Grenzmarken gefährdet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Deutsche Mark, im Falle des Absatzes 1 Nr. 6 bis zu 
einhunderttausend Deutsche Mark geahndet werden. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 5 und Nr. 6 können ord-
nungswidrig hergestellte Schriften, Karten und Datenträger einge-
zogen werden. 

(4) Verwaltungsbehörden nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten sind 

1. das Landesvermessungsamt, soweit eine Ordnungswidrigkeit 
die vom Landesvermessungsamt ausgeübte oder ihm vorbehal-
tene Verwaltungstätigkeit betrifft oder die Gefährdung einer 
vom Landesvermessungsamt gesetzten Vermessungsmarke 
nicht angezeigt wird, 

2. in den übrigen Fällen die Kataster- und Vermessungsämter. 

§ 19 

Übergangsregelungen 

(1) Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, freiberufliche Ver-
messungsingenieure und Personen, denen bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nach bisherigem Recht eine Urkundsvermes-
sungsberechtigung erteilt worden ist, können sich für den höheren 
vermessungstechnischen Verwaltungsdienst qualifizieren. Der 
Innenminister wird ermächtigt, hierzu das Verfahren einschließ-
lich der Prüfung durch Verordnung zu regeln. 
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eine angemessene Frist setzen und nach Ablauf der Frist das
Erforderliche auf Kosten der Verpflichteten durchführen oder von
einer anderen Vermessungsstelle durchführen lassen.

(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, in den
Grundstücksgrenzen Grenzmarken zu dulden. Dies gilt (~.uch für
Grenzmarken, die zur Kennzeichnung der Grenzen der Nachbar
grundstücke erforderlich sind.

(5) Grenzmarken dürfen nur von den Vermessungsstellen einge
bracht, aufgerichtet oder entfernt werden. In die Bundesgrenze
dürfen Grenzmarken nur von den dazu befugten Stellen einge
bracht werden.

(6) Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit
der Grenzmarken dürfen nicht gefährdet werden.

§ 17

Mitwirkung der Beteiligten
bei der Herstellung

und Abmarkung von Grenzen

(1) Wenn Grenzen hergestellt oder abgemarkt werden, ist den
Beteiligten Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Den Beteiligten
soll der Grenztermin vorher mitgeteilt werden. Dabei sind sie dar
auf hinzuweisen, 'daß auch ohne ihre Anwesenheit Grenzen herge
stellt und abgemarkt werden können.

(2) Beteiligte sind die Eigentümer und Erwerber der von der
Grenzherstellung oder Abmarkung betroffenen Grundstücke.
Inhaber grundstücksgleicher Rechte sind Beteiligte, wenn ihre
Rechte betroffen werden.

(3) Über den Grenztermin ist eine Niederschrift aufzunehmen.

(4) Die ausführende Vermessungsstelle hat den Beteiligten, die
beim Grenztermin nicht anwesend waren, die Abmarkung ihrer
Grenzen mitzuteilen,

(5) Werden in einern öffentlich-rechtlichen Bodenordnungs- oder
Enteignungsverfahren neue Grenzen gebildet und abgemarkt, so
entfällt der Grenzterrnin, wenn den Beteiligten die neuen Grenzen
und die Abmarkung in den jeweiligen Verfahren bekanntgegeben
werden.

Abschnitt V
Schlußvorschriften

§ 18

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 5 Abs. 4 Unterlagen; die für die Landesvermessung
oder das Liegenschaftskataster von Bedeutung sind, auf Anfor
derung nicht vorlegt,

2. das nach § 6 Abs. 1 zulässige Betreten oder Befahren von

Grundstücken oder baulichen Anlagen oder die nach § 7
Abs. 2 zulässigen Arbeiten behindert,

3. entgegen § 7 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 unbefugt Vermessungs
oder Grenzmarken einbringt, in ihrer Lage verändert oder ent
fernt,

4. entgegenf 7 Abs. 7 den festen Stand, die Erkennbarkeit oder
die Verwendbarkeit von Vermessungsmarken gefährdet oder
entgegen § 7 Abs. 5 Schutzflächen von Vermessungsmarken
des Lage-, Höhen- und Schwerefestpunktfeldes überbaut,
abträgt oder auf sonstige Weise verändert, es sei denn, daß die
Gefährdung der zuständigen Behörde entsprechend § 7 Abs. 7
unverzüglich mitgeteilt wurde,

5. entgegen § 8 Abs. 1 unbefugt Ergebnisse der Landesverme.s
sung oder Nachweise des Liegenschaftskatasters vervielfältigt,
umarbeitet, veröffentlicht oder an Dritte weitergibt,

6. entgegen § 8 Abs. 2 digitale Situations- oder Geländemodelle
ohne Zustimmung der zuständigen Behörde an Dritte weiter
gibt,

7. entgegen § 14 Abs. 1 die für die Fortführung des Liegen
schaftskatasters notwendigen Angaben nicht macht oder ent
gegen § 14 Abs. 2 und.Abs. 3 eine Vermessung nicht veranlaßt,

8. entgegen § 16 Abs. 4 Grenzmarken nicht duldet oder entgegen
§ 16 Abs. 6 den festen Stand, die Erkennbarkeit oder die Ver
wendbarkeit von Grenzmarken gefährdet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
zehntausend Deutsche Mark, im Falle des Absatzes 1 Nr. 6 bis zu
einhunderttausend Deutsche Mark geahndet werden.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 5 und Nr. 6 können ord
nungswidrig hergestellte Schriften, Karten und Datenträger einge
zogen werden.

(4) Verwaltungsbehörden nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten sind

1. das Landesvermessungsamt, soweit eine Ordnungswidrigkeit
die vorn Landesvermessungsamt ausgeübte oder ihm vorbehal
tene Verwaltungstätigkeit betrifft oder die Gefährdung einer
vorn Landesvermessungsamt gesetzten Vermessungsmarke
nicht angezeigt wird,

2. in den übrigen Fällen die Kataster- und Vermessungsämter.

§ 19

Übergangsregelungen

(1) Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, freiberufliche Ver
messungsingenieure und Personen, denen bis zum Inkrafttreten
dieses Gesetzes nach bisherigem Recht eine Urkundsvermes
sungsberechtigung erteilt worden ist, können sich für den höheren
vermessungstechnischen Verwaltungsdienst qualifizieren. Der
Innenminister wird ermächtigt, hierzu das Verfahren einschließ
lich der Prüfung durch Verordnung zu regeln.



396 Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 1992 Nr. 19 

(2) An der Qualifizierungsmaßnahme kann teilnehmen, wer 

1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist, 

2. das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

3. das Studium des Vermessungswesens 

a) an einer Universität oder Technischen Hochschule oder 

b) an einer Fachhochschule oder der Ingenieurschule Dresden 
erfolgreich abgeschlossen hat, 

4. mit der Leitung eines Kataster- und Vermessungsamtes beauf-
tragt worden ist oder nach Abschluß des Studiums im Fall der 
Nummer 3 Buchstabe a mindestens ein Jahr, im Fall der Num-
mer 3 Buchstabe b mindestens zwei Jahre überwiegend Ver-
messungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters in 
Mecklenburg-Vorpommern ausgeführt hat und 

5. die für die Berufsausübung erforderliche Eignung und Zuver-
lässigkeit besitzt. 

(3) Bis zum Abschluß der in Absatz 1 genannten Qualifizierungs-
maßnahme kann der Innenminister zulassen, daß die Vermes-
sungsstellen nach § 2 Nrn. 3 und 5 von einem Mitarbeiter geleitet 
werden, der die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfüllt 
und an den Qualifizierungsmaßnahmen teilnimmt oder teilneh-
men wird. 

(4) Bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Regelung zur Berufs-
ordnung der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure kann 
der Innenminister auf Antrag abweichend von § 3 Abs. 3 
Personen, denen bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes eine 
Urkundsvermessungsberechtigung erteilt worden ist, die Durch-
führung von Vermessungen zur Fortführung des Liegenschaftska-
tasters gestatten, wenn diese Personen 

1. die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nr. 1 bis 5 erfüllen, 

2. freiberuflich tätig sind, 

3. eine Geschäftsstelle in Mecklenburg-Vorpommern eingerich-
tet haben, 

Die Genehmigung ist widerruflich zu erteilen. 
Die Vermessungsingenieure führen die Bezeichnung „Öffentlich 
bestellter Vermessungsingenieur-Anwärter". 

(5) Eine Genehmigung nach Absatz 4 kann auch erhalten, wer die 
Befähigung zum höheren vermessungstechnischen Verwaltungs-
dienst erworben hat und die Voraussetzungen nach Absatz 4 Nr. 1 
bis 4 erfüllt. Die Vermessungsingenieure führen ebenfalls die 
Bezeichnung „Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur-
Anwärter". 

(6) Die in den Absätzen 4 und 5 genannten Personen können sich 
der Mitwirkung fachkundiger Mitarbeiter bedienen. Sie bleiben 
jedoch für die Richtigkeit der Arbeitsergebnisse und der angefer-
tigten Vermessungsschriften selbst verantwortlich. 

(7) Bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Regelung der Berufs-
ordnung der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure kann 
der Innenminister auf Antrag Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieuren, die in einem anderen Land der Bundesrepublik 
Deutschland bestellt oder zugelassen sind, widerruflich genehmi-
gen, Vermessungen nach § 3 Abs. 3 durchzuführen. 

(8) Für die in den Absätzen 3, 4, 5 und 7 genannten Personen gel-
ten die Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechend. 

(9) Die Genehmigungen sind bei Fortfall der Voraussetzungen 
oder bei mangelnden beruflichen Leistungen zu widerrufen. 

(10) Der Innenminister wird ermächtigt, durch Verordnung die 
Vergütung der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure-
Anwärter zu regeln. Für die Bemessung der Vergütungssätze und 
die Erstattung der Auslagen sind die Bestimmungen der für die 
Kataster- und Vermessungsämter geltenden Gebührenordnung 
entsprechend anzuwenden. 

(11) Der Innenminister wird ermächtigt, durch Verordnung die 
Vermessungsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 bis zum 31. Dezember 
1996 an der Fortführung des Liegenschaftskatasters zu beteiligen. 

20 

Inkrafttreten 

4. eine ausreichende Haftpflichtversicherung abgeschlossen Dieses Gesetz tritt mit dem vierzehnten Tag nach Ablauf des 
haben und Tages seiner Verkündung in Kraft. 

5. an der in Absatz 1 genannten Qualifizierungsmaßnahme teil-
nehmen oder teilnehmen werden. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Schwerin, den 21. Juli 1992 

Für den Ministerpräsidenten 

Der Sozialminister 

Dr. Klaus Gollert 

Der Innenminister 

Lothar Kupfer 
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(2) An der Qualifizierungsmaßnahme kann teilnehmen, wer

1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist,

2. das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

3. das Studium des Vermessungswesens

a) an einer Universität oder Technischen Hochschule oder

b) an einer Fachhochschule oder der Ingenieurschule Dresden
erfolgreich abgeschlossen hat,

4. mit der Leitung eines Kataster- und Vermessungsamtes beauf
tragt worden ist oder nach Abschluß des Studiums im Fall der
Nummer 3 Buchstabe a mindestens ein Jahr, im Fall der Num
mer 3 Buchstabe b mindestens zwei Jahre überwiegend Ver
messungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters in
Mecklenburg-Vorpommern ausgeführt hat und

5. die für die Berufsausübung erforderliche Eignung und Zuver
lässigkeit besitzt.

(3) Bis zum Abschluß der in Absatz 1 genannten Qualifizierungs
maßnahme kann der Innenminister zulassen, daß die Vermes
sungsstellen nach § 2 Nrn. 3 und 5 von einem Mitarbeiter geleitet
werden, der die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfüllt
und an den Qualifizierungsmaßnahmen teilnimmt oder teilneh
.men wird.

(4) Bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Regelung zur Berufs
ordnung der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure kann
der Innenminister auf Antrag abweichend von § 3 Abs. 3
Personen, denen bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes eine
Urkundsvermessungsberechtigung erteilt worden ist, die Durch
führung von Vermessungen zur Fortführung des Liegenschaftska
tasters gestatten, wenn diese Personen

1. die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nr. 1 bis 5 erfüllen,

2. freiberuflich tätig sind,

3. eine Geschäftsstelle in Mecklenburg-Vorpommern eingerich
tet haben,

4. eine ausreichende Haftpflichtversicherung abgeschlossen
haben und

5. an der in Absatz 1 genannten Qualifizierungsmaßnahme teil
nehmen oder teilnehmen werden.

Die Genehmigung ist widerruflich zu erteilen.
Die Vermessungsingenieure führen die Bezeichnung "Öffentlich
bestellter Vermessungsingenieur-Anwärter".

(5) Eine Genehmigung nach Absatz 4 kann auch erhalten, wer die
Befähigung zum höheren vermessungstechnischen Verwaltungs
dienst erworben hat und die Voraussetzungen nach Absatz 4 Nr. 1
bis 4 erfüllt. Die Vermessungsingenieure führen ebenfalls die
Bezeichnung "Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Anwärter".

(6) Die in den Absätzen 4 und 5 genannten Personen können sich
der Mitwirkung fachkundiger Mitarbeiter bedienen. Sie bleiben
jedoch für die Richtigkeit der Arbeitsergebnisse und der angefer
tigten Vermessungsschriften selbst verantwortlich.

(7) Bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Regelung der Berufs
ordnung der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure kann
der Innenminister auf Antrag Öffentlich bestellten Vermessungs
ingenieuren, die in einem anderen Land der Bundesrepublik
Deutschland bestellt oder zugelassen sind, widerruflich genehmi
gen, Vermessungen nach § 3 Abs. 3 durchzuführen.

(8) Für die in den Absätzen 3, 4, 5 und 7 genannten Personen gel
ten die Bestimmungen dieses Gesetzes' entsprechend.

(9) Die Genehmigungen sind bei Fortfall der Voraussetzungen
oder bei mangelnden beruflichen Leistungen zu widerrufen.

(10) Der Innenminister wird ermächtigt, durch Verordnung die
Vergütung der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure
Anwärter zu regeln. Für die Bemessung der Vergütungssätze und
die Erstattung der Auslagen sind die Bestimmungen der für die
Kataster- und Vermessungsämter geltenden Gebührenordnung
entsprechend anzuwenden.

(11) Der Innenminister wird ermächtigt, durch Verordnung die
Vermessungsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 bis zum 31. Dezember
1996 an der Fortführung des Liegenschaftskatasters zu beteiligen.

§'20

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit dem vierzehnten Tag nach Ablauf des
Tages seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Schwerin, den 21. Juli 1992

Für den Ministerpräsidenten
Der Sozialminister
Dr. Klaus Gollert

Der Innenminister
Lothar Kupfer



Nr. 19 Tag der Ausgabe: Schwerin, den 29. Juli 1992 397 

Gebührenordnung für Amtshandlungen im Bereich des Jagdwesens 

Vom 3. Juli 1992 

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2013-1-7 

Aufgrund des § 2 Abs. 1 und 2 Verwaltungskostengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 4. Oktober 1991 (GVOB1. M-V 
S. 366, 435) verordnet der Landwirtschaftsminister im Einvernehmen mit dem Innenminister und der Finanzministerin: 

§1 

Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des 
Jagdwesens werden nach dem dieser Verordnung beigefügten 
Gebührenverzeichnis erhoben; es ist Bestandteil dieser Verord-
nung. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Gebührenverzeichnis: 

Tarifstelle Gegenstand Gebühr in DM 

1. Prüfung zur Erlangung des ersten Jagdscheines nach den §§ 3-6 
der VO über die Prüfung zur Erlangung des 1. Jagdscheines und 
des 1. Falknerjagdscheines vom 6. Mai 1992 (GVOB1. M-V S. 306) 

1.1 Regelgebühr 100,- DM 

1.2 für Schüler und Studenten 50,- DM 

2. Prüfung zur Erlangung des ersten Falknerjagdscheines 80,- DM 

3. Erteilung von Jagdscheinen nach dem Bundesjagdgesetz 
vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 28. Juni 1990 (BGBl. I S. 1249) 

3.1 Jagdschein für ein Jahr (In-'und Ausländer) 25,- DM 

3.2 für zwei Jagdjahre 45,- DM 

3.3 für drei Jagdjahre 60,- DM 

3.4 Tagesjagdscheine (In- und Ausländer) 10,- DM 

3.5 Falknerjagdschein pro Jagdjahr 10,- DM 

3.6 Jahresjagdschein für Jugendliche 15,- DM 

3.7 Doppelausfertigung (Zweitschrift) 20,- DM 

3.8 

3.8.1 

Gemäß § 6 bzw. § 7 des Verwaltungskostengesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern 

wird keine Jagdscheingebühr erhoben für: 

— Forstbeamte im öffentlichen Dienst 

Nr.19 Tag der Ausgabe: Schwerin, den 29. Juli 1992

Gebührenordnung für Amtshandlungen im Bereich des Jagdwesens

Vom 3. Juli 1992

GS MeckI.-Vorp. GI. Nr. 2013-1-7
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Aufgrund des § 2 Abs. 1 und 2 Verwaltungskostengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 4. Oktober 1991 (GVOBl. M-V
S. 366, 435) verordnet der Landwirtschaftsminister im Einvernehmen mit dem Innenminister und der Finanzministerin:

§1

Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des'
Jagdwesens werden nach dem dieser Verordnung beigefügten
Gebührenverzeichnis erhoben; es ist Bestandteil dieser Verord
nung.

§2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Gebührenverzeichnis:

Tarifstelle

1.

1.1

1.2

2.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.8.1

Gegenstand

Prüfung zur Erlangung des ersten Jagdscheines nach den §§ 3-6
der VO über die Prüfung zur Erlangung des 1. Jagdscheines und
des 1. Falknerjagdscheines vom 6. Mai 1992 (GVOBl. M-V S. 306)

Regelgebühr

für Schüler und Studenten

Prüfung zur Erlangung des ersten Falknerjagdscheines

Erteilung von Jagdscheinen nach dem Bundesjagdgesetz
vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 28. Juni 1990 (BGBl. 1S. 1249)

Jagdschein für ein Jahr (In- und Ausländer)

für zwei Jagdjahre

für drei Jagdjahre

Tagesjagdscheine (In- und Ausländer)

Falknerjagdschein pro Jagdjahr

Jahresjagdschein für Jugendliche

Doppelausfertigung (Zweitschrift)

Gemäß § 6 bzw. § 7 des Verwaltungskostengesetzes
Mecklenburg-Vorpommem

wird keine Jagdscheingebühr erhoben für:

- Forstbeamte im öffentlichen Dienst

Gebühr in DM

100,-DM

50,-DM

80,-DM

25,-DM

45,-DM

60,-DM

10,-DM

10,-DM

15,-DM

20,-DM
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Tarifstelle Gegenstand Gebühr in DM 

— Angestellte, im öffentlichen Dienst mit forstlicher Ausbildung 
in der Tätigkeit von Forstbeamten 

— Angestellte im privaten Forstdienst mit abgeschlossener forstlicher 
Ausbildung an einer Hochschule (Universität, Fachhochschule) 
oder Fachschule 

— Personen, die sich in der vorgeschriebenen forstlichen Ausbildung 
zum Diplom-Forstwirt oder Diplom-Ingenieur-Fachrichtung 
Forstwirtschaft befinden 

— Berufsjäger/Berufsjägerin mit vorgeschriebener Prüfung, die 
als solche tätig sind 

— Personen, die sich in der vorgeschriebenen Ausbildung zum 
Berufsjäger/zur Berufsjägerin befinden 

3.8.2 ermäßigt sich die Gebühr 

für den Jahresjagdschein auf 
für zwei Jagdjahre auf 
für drei Jagdjahre auf 

für: 

— Mitglieder der Jagdbeiräte 
— Vertreter des Kreisjägermeisters 
— die für Jagdfragen zuständigen Bediensteten der Jagdbehörden 

10,— DM 
14,— DM 
18,— DM 

3.9 Übergangsregelung für die Jagdscheinerteilung 

3.9.1 Übergangsregelungen 

4. 

Eine Gebühr für die Ausgabe von Jagdscheinen für das Jagdjahr 1991/92 
(1. April 1991-31. März 1992) wird nicht erhoben. 

Erteilung von anderen gebührenpflichtigen Genehmigungen nach 
dem Bundesjagdgesetz 

4.1 Zustimmung zum Ruhenlassen der Jagd nach § 10 Abs. 2 Satz 2 50,— bis 150,— DM 

4.2 Zulassung einer Ausnahme für Jagdpachtfähigkeit nach § 11 Abs. 5 50,— DM 

4.3 Genehmigung zur Anlage von Saufängen, Fang- oder Fallgruben 
nach § 19 Abs. 1 Nr. 7 50,— bis 100,— DM 

4.4 Genehmigung zum Aussetzen fremder Tiere nach § 28 Abs. 3 250,— bis 500,— DM 

5. Erteilung von gebührenpflichtigen Genehmigungen nach dem 
Landesjagdgesetz vom 10. Februar 1992 (GVOB1. M-V S. 30) 

5.1 Bestätigung eines Jagdaufsehers nach § 25 Abs. 1 60,— DM 

5.2.1 Angliederung eines Eigenjagdbezirkes nach § 3 Abs. 3 Satz 2 50,— DM 

5.2.2 

5.3 

Aufhebung der Angliederung eines Eigenjagdbezirkes nach 
§ 3 Abs. 3 Satz 3 

Zulassung eines gemeinschaftlichen Jagdbezirkes < 350 ha 
gemäß § 4 Abs. 2 

50,— DM 

80,- bis 240,- DM 
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Tarifstelle Gegenstand Gebühr in DM

- Angestellteim öffentlichen Dienst mit forstlicher Ausbildung
in der Tätigkeit von Forstbeamten

- Angestellte im privaten Forstdienst mit abgeschlossener forstlicher
Ausbildung an einer Hochschule (Universität, Fachhochschule)
oder Fachschule

- Personen, die sich in der vorgeschriebenen forstlichen Ausbildung
zum Diplom-Forstwirt oder Diplom-Ingenieur-Fachrichtung
Forstwirtschaft befinden

- Berufsjäger/Berufsjägerin mit vorgeschriebener Prüfung, die
als solche tätig sind

- Personen, die sich in der vorgeschriebenen Ausbildung zum
Berufsjäger/zur Berufsjägerin befinden

3.8.2 ermäßigt sich die Gebühr

für den Jahresjagdschein auf 10,-DM
für zwei Jagdjahre auf 14,.-DM
für drei Jagdjahre auf 18,-DM

für:

- Mitglieder der Jagdbeiräte
- Vertreter des Kreisjägermeisters
- die für Jagdfragen zuständigen Bediensteten der Jagdbehörden

3.9 Übergangsregelung für die Jagdscheinerteilung

3.9.1 Übergangsregelungen
Eine Gebühr für die Ausgabe von Jagdscheinen für das Jagdjahr 1991/92
(1. April 1991-31. März 1992) wird nicht erhoben.

4. Erteilung von anderen gebührenpflichtigen Genehmigungen nach
dem Bundesjagdgesetz

4.1 Zustimmung zum Ruhenlassen der Jagd nach § 10 Abs. 2 Satz 2 50,- bis 150,- DM
"'...->

4.2 Zulassung einer Ausnahme für Jagdpachtfähigkeit nach § 11 Abs. 5 50,-DM'

4.3 Genehmigung zur Anlage von Saufängen, Fang- oder Fallgruben
nach § 19 Abs. 1 Nr.7 50,- bis 100,- DM

4.4 Genehmigung zum Aussetzen fremder Tiere nach § 28 Abs. 3 250,- bis 500,- DM

5. Erteilung von gebührenpflichtigen Genehmigungen nach dem
Landesjagdgesetz vom 10. Februar 1992 (GVOBl. M-V S. 30)

5.1 Bestätigung eines Jagdaufsehers nach § 25 Abs. 1 60,-DM

5.2.1 Angliederung eines Eigenjagdbezirkes nach § 3 Abs. 3 Satz 2 50,-DM

5.2.2 Aufhebung der Angliederung eines Eigenjagdbezirkes nach
§ 3 Abs. 3 Satz 3 50,-DM

5.3 Zulassung eines gemeinschaftlichen Jagdbezirkes < 350 ha
gemäß § 4 Abs. 2 80,- bis 240,- DM
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Tarifstelle Gegenstand Gebühr in DM 

5.4 Teilung nach § 4 Abs. 3 

5.5 Zusammenlegung nach § 4 Abs. 4 

5.6 Erklärung der in § 5 Abs. 2 Nr. 1 und 2 genannten Flächen 
zu befriedeten Bezirken 

5.7 Beschränkte Jagdausübung gemäß § 5 Abs. 3 letzter Satz, 
Abs. 4 und Abs. 5 

5.8 Genehmigung der Satzung oder Satzungsänderung der 
Jagdgenossenschaft nach § 8 Abs. 3 Satz 1 

5.9 Genehmigung der Erlegung einzelner Stücke nach § 17 Abs. 2 

5.10 Festsetzung des Abschußplanes nach § 21 Abs. 3 

5.11.1 Festlegung eines Jägernotweges nach § 29 Abs. 1 Satz 1 

5.11.2 Festlegung der Höhe der Entschädigung nach § 29 Abs. 1 Satz 3 

5.12.1 Entscheidung über die Duldung einer jagdlichen Anlage 
nach § 30 Abs. 1 Satz 3 

5.12.2 Festlegung der Höhe der Entschädigung nach § 30 Abs. 1 Satz 4 

5.13 Erteilung einer Genehmigung nach § 31 Abs. 5 

5.14 Aufhebung der Schonzeiten nach § 43 Punkt 1 

5.15 Genehmigung von Ausnahmen für den Lebendfang von Wild 
nach § 43 Punkt 2 

5.16 Erlaubnis zum Aushorsten von Ästlingen und Nestlingen 
nackt § 43 Punkt 3 

5.17 Erlaubnis zum Ausnehmen von Gelegen für Zwecke der Aufzucht 
(außer für wissenschaftliche Zwecke) nach § 43 Punkt 4 

Schwerin, den 3. Juli 1992 

Der Landwirtschaftsminister 

Martin Brick 

100,— bis 300,— DM 

50,— bis 100,— DM 

50,— bis 300,— DM 

30,— DM 

30,— bis 100,— DM 

20,— DM 

50,— DM 

40,— DM 

40,— DM 

40,— DM 

40,— DM 

5000,— DM 

30,— bis 100,— DM 

20,— bis 100,— DM 

50,— DM 

40,— DM 

Nr.19

Tarifstelle

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11.1

5.11.2

5.12.1

5.12.2

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

Schwerin, den 3. Juli 1992

Tag der Ausgabe: Schwerin, den 29. Juli 1992

Gegenstand

Teilung nach § 4 Abs. 3

Zusammenlegung nach § 4 Abs. 4

Erklärung der in § 5 Abs. 2 Nr. 1 und 2 genannten Flächen
zu befriedeten Bezirken

Beschränkte Jagdausübung gemäß § 5 Abs. 3 letzter Satz,
Abs. 4 und Abs. 5

Genehmigung der Satzung oder Satzurigsänderung der
Jagdgenossenschaft nach § 8 Abs. 3 Satz 1

Genehmigung derErlegung einzelner Stücke nach § 17 Abs. 2

Festsetzung des Abschußplanes nach § 21 Abs. 3

Festlegung eines Jägernotweges nach § 29 Abs. 1 Satz 1

Festlegung der Höhe der Entschädigung nach § 29 Abs. 1 Satz 3

Entscheidung über die Duldung einer jagdlichen Anlage
nach § 30 Abs, 1 Satz 3

Festlegung der Höhe der Entschädigung nach § 30 Abs. l Satz 4

Erteilung einer Genehmigung nach § 31 Abs. 5

Aufhebung der Schonzeiten nach § 43 Punkt 1

Genehmigung von Ausnahmen für den Lebendfang von Wild
nach § 43 Punkt 2

Erlaubnis zum Aushorsten von Ästlingen und Nestlingen
nach § 43 Punkt 3

Erlaubnis zum Ausnehmen von Gelegen für Zwecke der Aufzucht
(außer für wissenschaftliche.Zwecke) nach § 43 Punkt 4

Der Landwirtschaftsminister
Martin Brick
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Gebühr in DM

100,- bis 300,- DM

50,- bis 100,- DM

50,- bis 300,- DM

30,-DM

30,- bis 100,- DM

20,-DM

50,-DM

40,-DM

40,-DM

40,-DM

40,-DM

5000,-DM

30,- bis 100,- DM

20,- bis 100,- DM

50,-DM

40,-DM
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Verordnung über die Höhe der Jagdabgabe 

Vom 3. Juli 1992 

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 792-1-4 

Aufgrund des § 16 Abs. 4 des Landesjagdgesetzes vom 10. Februar 1992 (GVOB1. M-V S. 30) wird verordnet: 

§1 

Die Jagdabgabe beträgt: 

a) für den Jahresjagdschein (In- und Ausländer) 
für zwei Jagdjahre 
für drei Jagdjahre 

b) für den Jahresjagdschein für Jugendliche 

c) für den Tagesjagdschein 

d) — für Forstbeamte im öffentlichen Dienst 

— für Angestellte im öffentlichen Dienst mit forst-
licher Ausbildung in der Tätigkeit von Forst-
beamten 

— für Angestellte im privaten Forstdienst mit 
abgeschlossener forstlicher Ausbildung an einer 
Hochschule (Universität, Fachhochschule) oder 
Fachschule 

— für Personen, die sich in der vorgeschriebenen 
forstlichen Ausbildung zum Diplom-Forstwirt 
oder Diplom-Ingenieur, Fachrichtung Forst-
wirtschaft, befinden 

Schwerin, den 3. Juli 1992 

— für Berufsjäger mit vorgeschriebener Prüfung, 
die als solche tätig sind 

— für Personen, die sich in der vorgeschriebenen 
30,- DM Ausbildung zum Berufsjäger befinden 
60,- DM 
90,- DM - für Mitglieder der Jagdbeiräte 

20,- DM - für Vertreter des Kreisjägermeisters 

15,- DM - für Bedienstete in den unteren Jagdbehörden 

für den Jahresjagdschein 
für zwei Jagdjahre 
für drei Jagdjahre 

§2 

15,— DM 
30,— DM 
45,— DM 

Die Jagdabgabe für das Jagdjahr 1991/1992 wird nicht erhoben. 

§3 

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Der Landwirtschaftsminister 

Martin Brick 
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Verordnung über die Höheder Jagdabgabe

Von13. JuU'1992

GS MeckI.-Vorp. GI. Nr. 792-1-4

Nr.19

Aufgrund des § 16 Abs. 4 des Landesjagdgesetzes vom 10. Februar 1992 (GVOBl. M-V S. 30) wird verordnet:

§ 1

Die Jagdabgabe beträgt:

a) für den Jahresjagdschein (In- und Ausländer)
für zwei Jagdjahre
für drei Jagdjahre

b) für den Jahresjagdschein für Jugendliche

c) für den Tagesjagdschein

d) - für Forstbeamte im öffentlichen Dienst

- für Angestellte im öffentlichen Dienst mit forst
licher Ausbildung in der Tätigkeit von Forst
beamten

30,-DM
60,-DM
90,-DM

20,-D.M

15,-DM

- für Berufsjäger mit vorgeschriebener Prüfung,
die als solche tätig sind

- für Personen, die sich in der vorgeschriebenen
Ausbildung zum Berufsjäger befinden

- für Mitglieder der Jagdbeiräte

- für Vertreter des Kreisjägermeisters

- für Bedienstete in den unteren Jagdbehörden

für den Jahresjagdschein
für zwei Jagdjahre
für drei Jagdjahre

§2

15,-DM
30,-DM
45,-DM

- für Angestellte im privaten Forstdienst mit
abgeschlossener forstlicher Ausbildung an einer
Hochschule (Universität, Fachhochschule) oder
Fachschule

- für Personen, die sich in der vorgeschriebenen
forstlichen Ausbildung zum Diplom-Forstwirt
oder Diplom-Ingenieur, Fachrichtung Forst
wirtschaft, befinden

Schwerin, den 3. Juli 1992

Die Jagdabgabe für das Jagdjahr'1991/1992 wird nicht erhoben.

§3

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Der Landwirtschaftsminister
Martin Brick
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Landesverordnung 
über die Bildung von Gutachterausschüssen für Grundstückswerte 

— Gutachterausschußverordnung (GutAVO) — 

Vom 6. Juli 1992 

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. B 213-1-1 

Aufgrund des § 199 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Fassung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), zuletzt geändert durch Anla-
ge I Kapitel XIV Abschnitt II Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. September 1990 (BGBl. II S. 885), verordnet die Landesregierung: 

§ 1 Dazu gehören insbesondere: 

Gutachterausschuß 1. In der Bewertung bebauter Grundstücke erfahrene Architekten 
oder Bauingenieure, 

(1) Für den Bereich der kreisfreien Städte und der Landkreise 
wird jeweils ein selbständiger und unabhängiger Gutachteraus- 2. in der Bewertung land- und forstwirtschaftlich genutzter 
schuß für die Ermittlung von Grundstückswerten gebildet. Grundstücke kundige Mitglieder der Ämter für Landwirt-

schaft, der Forstbehörden, gemeinnütziger Siedlungsunterneh-
(2) Der Gutachterausschuß führt die Bezeichnung men oder land- und forstwirtschaftliche Sachverständige, 

„Gutachterausschuß für Grundstückswerte in der 
kreisfreien Stadt/in dem Landkreis 
(Name der Gebietskörperschaft)". 

§2 

Zusammensetzung des Gutachterausschusses 

(1) Der Gutachterausschuß besteht aus dem Vorsitzenden und 
ehrenamtlichen weiteren Mitgliedern. 
Der Vorsitzende und alle weiteren Mitglieder müssen über Sach-
kunde und Erfahrung in der Bewertung von Grundstücken sowie 
über Kenntnisse des örtlichen Grundstücksmarktes einschließlich 
der Mieten verfügen. 

(2) Für den Vorsitzenden sind ein oder mehrere Stellvertreter zu 
bestellen. 

(3) Der Vorsitzende muß als leitender Bediensteter bei der 
Gebietskörperschaft beschäftigt sein, für deren Bereich der Gut-
achterausschuß gebildet ist. Ebenso soll ein Stellvertreter als lei-
tender Bediensteter derselben Verwaltung angehören. Ein Vertre-
ter soll der Kataster- und Vermessungsverwaltung angehören. Ist 
die Einrichtung der Geschäftsstelle auf das örtlich zuständige 
Kataster- und Vermessungsamt übertragen worden (§ 10 Abs. 2), 
muß der Vorsitzende dem höheren vermessungstechnischen Ver-
waltungsdienst in diesem Katasteramt angehören. 

(4). Dem Gutachterausschuß muß bei der Ermittlung der Boden-
richtwerte ein Bediensteter der für den Bereich des Gutachteraus-
schusses zuständigen Finanzbehörde mit Erfahrung in der steuer-
lichen Bewertung von Grundstücken gemäß § 192 Abs. 3 Satz 2 
des Baugesetzbuches als Mitglied angehören. 

(5) Unter den weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern sollen solche 
sein, die in der Bewertung bebauter Grundstücke oder landwirt-
schaftlich genutzter Grundstücke erfahren sind oder über betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. 

3. Betriebswirte, 

4. Bankkaufleute, 

5. Fachleute aus Mieterverbänden oder Grundbesitzervereinigun-
gen, 

6. Angehörige der Fachverwaltung, die mit Grundstücksangele-
genheiten befaßt sind, 

7. Immobilienmakler, 

8. vereidigte Immobilien- und Grundstückssachverständige. 

(6) Die in Absatz 5 genannten Mitglieder sollten ihren Wohn-
oder Beschäftigungsort im Zuständigkeitsbereich des Gutachter-
ausschusses haben. 

§3 

Bestellung der Mitglieder 

(1) Der Vorsitzende, der Stellvertreter sowie die ehrenamtlichen 
weiteren Mitglieder werden vom Innenminister für die Dauer von 
vier Jahren bestellt. Ihre Wiederbestellung ist unbeschränkt zuläs-
sig. Der Innenminister kann das Recht zur Bestellung im Einzel-
fall auf den Landrat oder den Bürgermeister (Oberbürgermeister) 
delegieren. 

(2) Das Vorschlagsrecht für die zu bestellenden Mitglieder des 
Gutachterausschusses steht der Gebietskörperschaft zu, für deren 
Bereich der Gutachterausschuß gebildet ist. 

(3) Bei den Vorschlägen für Mitglieder nach § 2 Abs. 4 und 5 sind 
zu beteiligen: 

1. die Oberfinanzdirektion, 
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Landesverordnung
über die Bildung VOI) Gutachterausschüssen für Grundstückswerte

- Gutachterausschußverordnung (GutAVO)-

Vom 6. Juli 1992

GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. B 213-1-1
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Aufgrund des § 199 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Fassung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), zuletzt geändert durch Anla
ge I Kapitel XIV Abschnitt 11 Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom
23. September 1990 (BGBl. 11 S. 885), verordnet die Landesregierung:

§1

Gutachterausschuß

(1) Für den Bereich der kreisfreien Städte und der Landkreise
wird jeweils ein selbständiger und unabhängiger Gutachteraus
schuß für die Ermittlung von Grundstückswerten gebildet.

(2) Der Gutachterausschuß führt die Bezeichnung

"Gutachterausschuß für Grundstückswerte in der
kreisfreien Stadt/in dem Landkreis
(Name der Gebietskörperschaft)".

§2

Zusammensetzung des Gutachterausschusses

(1) Der Gutachterausschuß besteht aus denl Vorsitzenden und
ehrenamtlichen weiteren Mitgliedern.
Der Vorsitzende und alle weiteren Mitglieder müssen über Sach
kunde und Erfahrung in der Bewertung von Grundstücken sowie
über Kenntnisse des örtlichen Grundstücksmarktes einschließlich
der Mieten verfügen.

(2) Für den Vorsitzenden sind ein oder mehrere Stellvertreter zu
bestellen.

(3) Der Vorsitzende muß als leitender Bediensteter bei der
Gebietskörperschaft beschäftigt sein, für deren Bereich der Gut
achterausschuß gebildet ist. Ebenso soll ein Stellvertreter als lei
tender Bediensteter derselben Verwaltung angehören. Ein Vertre
ter soll der Kataster- und 'Vermessungsverwaltung angehören. Ist
die Einrichtung der Geschäftsstelle .auf das örtlich zuständige
Kataster- und Vermessungsamt übertragen worden (§ 10 Abs. 2),
muß der Vorsitzende dem höheren vermessungstechnischen Ver
waltungsdienst in diesem Katasteramt angehören.

(4). Dem Gutachterausschuß muß bei der Ermittlung der Boden
richtwerte ein Bediensteter der für den Bereich des Gutachteraus
schusses zuständigen Finanzbehörde mit Erfahrung in dersteuer
lichen Bewertung von Grundstücken gemäß § 192 Abs. 3 Satz 2
des Baugesetzbuches als Mitglied angehören.

(5) Unter den weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern sollen solche
sein, die in der Bewertung bebauter Grundstücke oder landwirt
schaftlich genutzter Grundstücke erfahren sind oder über betriebs
wirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.

'Dazu gehören insbesondere:

1. In der Bewertung bebauter Grundstücke erfahrene Architekten
oder Bauingenieure,

2. in der Bewertung land- und. forstwirtschaftlich genutzter
Grundstücke kundige Mitglieder der Ämter für Landwirt
schaft, der Forstbehörden, gemeinnütziger Siedlungsuntemeh
men oder land- und forstwirtschaftliche Sachverständige,

3. Betriebswirte,

4. Bankkaufleute;

5. Fachleute aus Mieterverbänden oder Grundbesitzervereinigun
gen,

6. Angehörige der Fachverwaltung, die mit Grundstücksangele
genheiten befaßt sind,

7. Immobilienmakler,

8. vereidigte Immobilien- und Grundstückssachverständige.

(6) Die in Absatz 5 genannten Mitglieder sollten ihren Wohn
oder Beschäftigungsort im Zuständigkeitsbereich des Gutachter
ausschusses haben.

§3

Bestellung der Mitglieder

(1) Der Vorsitzende, der Stellvertreter sowie die ehrenamtlichen
weiteren Mitglieder werden vom Innenminister für die Dauer von
vier Jahren bestellt. Ihre Wiederbestellung ist unbeschränkt zuläs
sig. Der Innenminister kann das Recht zur Bestellung im Einzel
fall auf den Landrat oder den Bürgermeister (Oberbürgermeister)
delegieren.

(2) Das Vorschlagsrecht für die zu bestellenden Mitglieder des
Gutachterausschusses steht der Gebietskörperschaft zu, für deren
Bereich der Gutachterausschuß gebildet ist.

(3) Bei den Vorschlägen für Mitglieder nach § 2 Abs. 4 und 5 sind
zu beteiligen:

1. die Oberfinanzdirektion,
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2. die Architektenkammer, 

3. das Landwirtschaftsministerium, 

4. die Industrie- und Handelskammer. 

(4) Personen, die nach § 192 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuches von 
der Mitwirkung im Gutachterausschuß oder nach § 21 Nr. 1 bis 3 der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom Amt des ehrenamtlichen Richters 
ausgeschlossen sind, dürfen nicht als Gutachter bestellt werden. 

(5) Der Vorsitzende und die Stellvertreter dürfen nicht der Vertre-
tung einer Gebietskörperschaft oder einer ihrer Ausschüsse an-
gehören, für deren Bereich der Gutachterausschuß gebildet ist. 

§4 

Verpflichtung der Mitglieder 

(1) Der Innenminister verpflichtet den Vorsitzenden des Gutach-
terausschusses sowie die Stellvertreter auf die gewissenhafte Aus-
übung der Tätigkeit und zur Beachtung der Schweigepflicht. Der 
Innenminister kann das Recht zur Verpflichtung auf den Landrat 
oder den Bürgermeister (Oberbürgermeister) übertragen. Die 
ehrenamtlichen Mitglieder werden vom Vorsitzenden auf die 
gewissenhafte Ausübung der Tätigkeit und zur Beachtung der 
Schweigepflicht verpflichtet. 

(2) Die Mitglieder haben bei der Verpflichtung zu versichern, daß 
sie die Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen ohne Anse-
hen der Person erstatten und die ihnen durch ihre Tätigkeit zur 
Kenntnis gelangten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnis-
se der Beteiligten auch über die Dauer der Amtszeit hinaus 
geheimhalten werden. 

(3) Über die Verpflichtung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

(4) Die Dienstaufsicht über die Mitglieder obliegt dem Innenmi-
nister. 

§5 

Abberufung von Mitgliedern 

(1) Ein Mitglied ist vom Innenminister vorzeitig abzuberufen, 
wenn es nach § 3 Abs. 4 nicht bestellt werden durfte oder nach der 
Bestellung Hinderungsgründe nach § 3 Abs. 4 eintreten. 

(2) Ein Mitglied kann vom Innenminister vorzeitig abberufen 
werden, wenn 

1. es nicht über die zur Kenntnis gelangten persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Beteiligten Verschwiegenheit be-
wahrt, 

2. sich herausstellt, daß es bei der Mitwirkung die Gutachten 
nicht nach bestem Wissen und Gewissen abgibt, 

3. sich herausstellt, daß es die für die Wertermittlung erforderli-
che Sachkunde und Erfahrung nicht oder nicht mehr besitzt, 

4. ein anderer wichtiger Grund vorliegt. 

(3) Die Amtszeit eines Mitgliedes endet vorzeitig ohne Abberu-
fung, wenn es das Amt mit Zustimmung des Vorsitzenden nieder-
legt. 

§6 

Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder 
des Gutachterausschusses 

(1) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses 
erhalten von der Gebietskörperschaft, für deren Bereich er gebil-
det ist, 

1. soweit sie nicht hauptberuflich im öffentlichen Dienst stehen, 
eine Entschädigung wie Sachverständige nach dem Gesetz 
über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1989 
(BGBl. I S. 1756), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. 
Dezember 1990 (BGBl. I S. 2847), 

2. soweit sie hauptberuflich im öffentlichen Dienst stehen, Reise-
kostenvergütung nach Reisekostenstufe B des Bundesreiseko-
stengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. No-
vember 1973 (BGBl. I S. 1621), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 11. Dezember 1990 (BGBl. I 
S. 2682). Für jeden Sitzungstag steht ihnen ohne Rücksicht auf 
die Dauer der Tätigkeit ein volles Tagegeld (§ 9 Abs. 1 des 
Bundesreisekostengesetzes) zu, auch wenn sie im Gemeinde-
gebiet wohnen. 

(2) Die Entschädigung wird von der Geschäftsstelle festgesetzt. 

§7 

Aufgaben des Gutachterausschusses 

(1) Die Aufgaben des Gutachterausschusses ergeben sich aus 
§ 193 Abs. 1 des Baugesetzbuches und aus § 5 Abs. 2 des Bundes-
kleingartengesetzes. 

(2) Der Gutachterausschuß kann als weitere Aufgaben Gutachten 
über die Höhe der Entschädigung für andere, nicht durch Rechts-
verlust entstandene Vermögensnachteile erstatten (§ 193 Abs. 2 
des Baugesetzbuches) 

1. bei städtebaulichen oder anderen öffentlichen Maßnahmen im 
Zusammenhang mit einem freihändigen Grunderwerb oder bei 
B odenordnungsmaßnahmen, 

2. im Zusammenhang mit der Aufhebung oder Beendigung von 
Miet- oder Pachtverhältnissen. 

(3) Antragsberechtigt für Gutachten nach Absatz 2 sind die 
Berechtigten nach § 193 Abs. 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches oder 
die Behörde, die die Bodenordnung durchführt. In den Fällen des 
Absatzes 2 der Nummer 2 ist außerdem der jeweilige Mieter oder 
Pächter antragsberechtigt. 
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3. das Landwirtschaftsministerium,

4. die Industrie- und Handelskammer.

(4) Personen, die nach § 192 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuches von
der Mitwirkung im Gutachterausschuß oder nach § 21 Nr. 1 bis 3 der
Verwaltungsgerichtsordnung vom Amt des ehrenamtlichen Richters
ausgeschlossen sind, dürfen nicht als Gutachter bestellt werden.

(5) Der Vorsitzende und die Stellvertreter dürfen nicht der Vertre
tung einer Gebietskörperschaft oder einer ihrer Ausschüsse an
gehören, für deren Bereich der Gutachterausschuß gebildet ist.

§4

Verpflichtung der Mitglieder

(1) Der Innenminister verpflichtet den Vorsitzenden des Gutach
terausschusses sowie die Stellvertreter auf die gewissenhafte Aus
übung der Tätigkeit und zur Beachtung der Schweigepflicht. DOer
Innenminister kann das Recht zur Verpflichtung auf den Landrat
oder den Bürgermeister (Oberbürgermeister) übertragen. Die
ehrenamtlichen Mitglieder werden vorn Vorsitzenden auf die
gewissenhafte Ausübung der Tätigkeit und zur Beachtung der
Schweigepflicht verpflichtet.

(2) Die Mitglieder haben bei der Verpflichtung zu versichern, daß
sie die Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen ohne Anse
hen der Person erstatten und die ihnen durch ihre Tätigkeit zur
Kenntnis gelangten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnis
se der Beteiligten auch über die Dauer der Amtszeit hinaus
geheimhalten werden.

(3) Über die Verpflichtung ist eine Niederschrift aufzunehmen.

(4) Die Dienstaufsicht über die Mitglieder obliegt dem Innenmi
nister.

§5

Abberufung von Mitgliedern

(1) Ein Mitglied ist vorn Innenminister vorzeitig abzuberufen,
wenn es nach § 3 Abs. 4 nicht bestellt werden durfte oder nach der
Bestellung Hinderungsgründe nach § 3 Abs. 4 eintreten.

(2) Ein Mitglied kann vorn Innenminister vorzeitig abberufen
werden, wenn

1. es nicht über die zur Kenntnis gelangten persönlichen und wirt
schaftlichen Verhältnisse der Beteiligten Verschwiegenheit be
wahrt,

2. sich herausstellt, daß es bei der Mitwirkung die Gutachten
nicht nach bestem Wissen und Gewissen abgibt,

3. sich herausstellt, daß es die für die Wertermittlung elforderli
ehe Sachkunde und Erfahrung "nichtoder nicht mehr besitzt,

(3) Die Amtszeit eines Mitgliedes endet vorzeitig ohne Abberu
fung, wenn es das Amt mit Zustimmung des Vorsitzenden nieder
legt.

§6

Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder
des Gutachterausschusses

(1) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses
erhalten von der Gebietskörperschaft, für deren Bereich er gebil
det ist,

1. soweit sie nicht hauptberuflich im öffentlichen Dienst stehen,
eine Entschädigung wie Sachverständige nach dem Gesetz
über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1989
(BGBl. I S. 1756), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.
Dezember 1990 (BGBl. I S. 2847),

2. soweit sie hauptberuflich im öffentlichen Dienst stehen, Reise
kostenvergütung nach Reisekostenstufe B des Bundesreiseko
stengesetzes.in der Fassung der Bekanntmachung vorn 13. No
vember 1973 (B"GBl.I S. 1621), zuletzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes ~om 11. Dezember 1990 (BGBl. I
S. 2682). Für jeden Sitzungstag steht ihnen ohne Rücksicht auf
die Dauer der Tätigkeit ein volles Tagegeld (§ 9 Abs. 1 des
Bundesreisekostengesetzes) zu, auch wenn sie im Gemeinde
gebiet wohnen.

(2) Die Entschädigung wird von der Geschäftsstelle festgesetzt.

§7

Aufgaben des Gutachterausschusses

(1) Die Aufgaben des Gutachterausschusses ergeben sich aus
§ 193 Abs. 1 des Baugesetzbuches und aus § 5 Abs. 2 des Bundes
kleingartengesetzes.

(2) Der Gutachterausschuß kann als weitere Aufgaben Gutachten
über die Höhe der Entschädigung für andere, nicht durch Rechts
verlust entstandene Vermögensnachteile erstatten (§ 193 Abs. 2
des Baugesetzbuches)

1. bei städtebaulichen oder anderen öffentlichen Maßnahmen im
Zusammenhang mit einem freihändigen Grunderwerb oder bei
Bodenordnungsmaßnahmen,

2. im Zusammenhang mit der Aufhebung oder Beendigung von
Miet- oder Pachtverhältnissen.

(3) Antragsberechtigt für Gutachten nach Absatz 2 sind die
Berechtigten nach § 193 Abs. 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches oder
die Behörde, ° die die Bodenordnung durchführt. In den Fällen des
Absatzes 2 der Nummer 2 ist außerdem der jeweilige Mieter oder
Pächter antragsberechtigt.
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§ 

Befugnisse des Vorsitzenden 

(1) Der Gutachterausschuß kann durch Beschluß mit der Mehr-
heit seiner Mitglieder auf den Vorsitzenden die Wahrnehmung der 
Befugnisse nach § 197 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches 
übertragen. 

(2) Der Vorsitzende ist für den laufenden Geschäftsbetrieb ver-
antwortlich. Ihm obliegt insbesondere die 

1. Vertretung des Gutachterausschusses nach außen, 

2. Entscheidung über die Zusammensetzung des Gutachteraus-
schusses, 

3. Festlegung und Leitung der Sitzungen, 

4. Wahrnehmung der Befugnisse nach § 197 Baugesetzbuch, 

5. Erteilung fachlicher Weisungen an die Geschäftsstelle, 

6. Erläuterung der Gutachten vor Behörden und Gerichten, 

7. Bestimmung eines Vertreters, 

8. Verpflichtung der ehrenamtlichen Gutachter. 

§9 

Besetzung des Gutachterausschusses im Einzelfall 

•(1) Der Gutachterausschuß tritt in der Regel mit dein Vorsitzen-
den und mindestens zwei ehrenamtlichen weiteren Mitgliedern 
nach Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Monate, zusammen. 
Der Vorsitzende kann je nach dem Schwierigkeitsgrad der Wert-
ermittlungen und den regionalen Besonderheiten weitere Mitglie-
der oder Sachverständige heranziehen. Die Gesamtzahl von drei 
ehrenamtlichen weiteren Mitgliedern sollte nicht überschritten 
werden. Vor der Hinzuziehung von Sachverständigen ist der 
Antragsteller zu hören. 

(2) Der Vorsitzende bestimmt die Mitglieder, die im Einzelfall 
tätig werden. Hierbei ist die besondere Sachkunde und Erfahrung 
der Mitglieder zu berücksichtigen. 

(3) Ein Gutachter ist von der Mitwirkung ausgeschlossen, wenn 
er mit der Verwaltung des Grundstückes oder des sonstigen 
Gegenstandes, auf das sich die Wertermittlung bezieht, hauptamt-
lich befaßt ist. Ebenfalls von der Mitwirkung ausgeschlossen ist 
ein Gutachter, wenn er an dem Grundstück wirtschaftlich interes-
siert ist. Das gleiche gilt, wenn der Ausschließungsgrund bei dem 
Ehegatten oder bei einer Person vorliegt, mit der der Auszu-
schließende in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der 
Seitenlinie bis zum 3. Grad verwandt, bis zum 2. Grad verschwä-
gert oder deren gesetzlicher Vertreter oder Bevollmächtigter er ist. 
Eine Verbindung durch Adoption steht der Verwandtschaft gleich. 
Ein Gutachter ist von der Mitwirkung auch ausgeschlossen, wenn 
er in anderer als öffentlicher Eigenschaft entweder in der Angele-
genheit ein Gutachten abgegeben hat oder sonst in anderer als 

öffentlicher Eigenschaft tätig geworden oder bei jemandem 
beschäftigt ist, der am Ergebnis des Gutachtens ein persönliches 
oder wirtschaftliches Interesse hat. 
Im übrigen gelten die gesetzlichen Ausschlußgründe des § 20 Ver-
waltungsverfahrensgesetzes des Bundes sowie die Bestimmungen 
des § 21 Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes über die 
Besorgnis der Befangenheit. 

(4) Die Mitglieder haben den Vorsitzenden über das Vorliegen 
von Gründen für die Abberufung oder den Ausschluß unverzüg-
lich zu unterrichten. 

§ 10 

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 

(1) Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird bei der 
Verwaltung der Gebietskörperschaft eingerichtet, für deren 
Bereich er gebildet ist. Mehrere Gutachterausschüsse können sich 
einer gemeinsamen Geschäftsstelle bedienen. Die Gebietskörper-
schaft ist verpflichtet, hierfür sachkundiges Personal und Sach-
mittel im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen. Die 
Geschäftsstelle ist mit mindestens zwei Vollzeitarbeitskräften aus-
zustatten. 

(2) Die Gebietskörperschaft, für deren Bereich der Gutachteraus-
schuß gebildet ist, kann die Einrichtung der Geschäftsstelle durch 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Land, der auch die 
Kostenerstattung regelt, auf das zuständige Kataster- und Vermes-
sungsamt übertragen. 

(3) Der Geschäftsstelle obliegt nach Weisung des Gutachteraus-
schusses oder des Vorsitzenden neben der Erledigung der laufen-
den Verwaltungsaufgaben insbesondere die 

1. Einrichtung und Führung der Kaufpreissätninlung, 

2. Ableitung und Fortschreibung der für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten gemäß §§ 8 bis 12 der Wertermittlungs-
verordnung vom 6. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2209), 

3. Vorbereitung und Ausfertigung von Wertermittlungen (Gutach-
ten, Bodenrichtwerte, Übersichten über die Bodenrichtwerte), 

4. Aufbereitung der Bodenrichtwerte für ihre Veröffentlichung 
und Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, 
über die Bodenrichtwerte und andere Daten der Wertermitt-
lung, 

5. Erstellung und Veröffentlichung des Grundstücksmarktberich-
tes, 

6. Festsetzung von Verwaltungsgebühren und der Entschädigun-
gen der ehrenamtlichen Gutachter. 

§ 11 

Verfahren 

(1) Anträge auf Erstattung von Gutachten sind bei der Geschäfts-
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§8

Befugnisse des Vorsitzenden

(1) Der Gutachterausschuß kann durch Beschluß mit der Mehr
heit seiner Mitglieder auf den Vorsitzenden die Wahrnehmung der
Befugnisse nach § 197 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches
übertragen.

(2) Der Vorsitzende ist für den laufenden Geschäftsbetrieb ver
antwortlich. Ihm obliegt insbesondere die

1. Vertretung des Gutachterausschusses nach außen,

öffentlicher Eigenschaft tätig geworden oder bei jemandem
beschäftigt ist, der am Ergebnis des Gutachtens ein persönliches
oder wirtschaftliches Interesse hat.
Im übrigen gelten die gesetzlichen Ausschlußgründe des § 20 Ver
waltungsverfahrensgesetzes des Bundes sowie die Bestimmungen
des § 21 Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes über die
Besorgnis der Befangenheit.

(4) Die Mitglieder haben den Vorsitzenden über das Vorliegen
von Gründen für die Abberufung oder den Ausschluß unverzüg
lich zu unterrichten.

§ 10
2. Entscheidung über die Zusammensetzung des Gutachteraus-

schusses, Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

3. Festlegung und Leitung der Sitzungen, (1) Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird bei der
Verwaltung der Gebietskörperschaft eingerichtet, für deren

4. Wahrnehmung der Befugnisse nach § 197 Baugesetzbuch, Bereich er gebildet ist. Mehrere Gutachterausschüsse können sich
einer gemeinsamen Geschäftsstelle bedienen. Die Gebietskörper-

5. Erteilung fachlicher Weisungen an die Geschäftsstelle, schaft ist verpflichtet, hierfür sachkundiges Personal und Sach
mittel im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen. Die

6. Erläuterung der Gutachten vor Behörden und Gerichten, Geschäftsstelle ist mit mindestens zwei Vollzeitarbeitskräften aus
zustatten.

7. Bestimmung eines Vertreters,

8. Verpflichtung der ehrenamtlichen Gutachter.

§9

Besetzung des Gutachterausschusses im Einzelfall

,(1) Der Gutachterausschuß tritt in der Regel mit dein Vorsitzen
den und mindestens zwei ehrenamtlichen weiteren Mitgliedern
nach Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Monate, zusammen.
Der Vorsitzende kann je nach dem Schwierigkeitsgrad der Wert
ermittlungen und den regionalen Besonderheiten weitere Mitglie
der oder Sachverständige heranziehen. Die Gesamtzahl von drei
ehrenamtlichen weiteren Mitgliedern sollte nicht überschritten
werden. Vor der Hinzuziehung von Sachverständigen ist der
Antragsteller zu hören.

(2) Der Vorsitzende bestimmt die Mitglieder, die im Einzelfall
tätig werden. Hierbei ist die besondere Sachkunde und Erfahrung
der Mitglieder zu berücksichtigen.

(3) Ein Gutachter ist von der Mitwirkung ausgeschlossen, wenn
er mit der Verwaltung des Grundstückes oder des sonstigen
Gegenstandes, auf das sich die Wertermittlung bezieht, hauptamt
lieh befaßt ist. Ebenfalls von der Mitwirkung ausgeschlossen ist
ein Gutachter, wenn er an dem Grundstück wirtschaftlich interes
siert ist. Das gleiche gilt, wenn der Ausschließungsgrund bei dem
Ehegatten oder bei einer Person vorliegt, mit der der Auszu
schließende in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der
Seitenlinie bis zum 3. Grad verwandt, bis zum 2. Grad verschwä
gert oder deren gesetzlicher Vertreter oder Bevollmächtigter er ist.
Eine Verbindung durch Adoption steht der Verwandtschaft gleich.
Ein Gutachter ist von der Mitwirkung auch ausgeschlossen, wenn
er in anderer als öffentlicher Eigenschaft entweder in der Angele
genheit ein Gutachten abgegeben hat oder sonst in anderer als

(2) Die Gebietskörperschaft, für deren Bereich der Gutachteraus
schuß gebildet ist, kann die Einrichtung der Geschäftsstelle durch
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Land, der auch die
Kostenerstattung regelt, auf das zuständige Kataster- und Vermes
sungsamtübertragen.

(3) Der Geschäftsstelle obliegt nach Weisung des Gutachteraus
schusses oder des Vorsitzenden neben der Erledigung der laufen
den Verwaltungsaufgaben insbesondere die

1. Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung,

2. Ableitung und Fortschreibung der für die Wertermittlung
erforderlichen Daten gemäß §§ 8 bis 12 der Wertermittlungs
verordnung vom 6. Dezember 1988 (BGB!. I S. 2209),

3. Vorbereitung und Ausfertigung von Werternrittlungen (Gutach
ten, Bodenrichtwerte, Übersichten über die Bodenrichtwerte),

4. Aufbereitung der Bodenrichtwerte für ihre Veröffentlichung
und Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung,
über die Bodenrichtwerte und andere Daten der Wertermitt
lung,

5. Erstellung und Veröffentlichung des Grundstücksmarktberich
tes,

6. Festsetzung von Verwaltungsgebühren und der Entschädigun
gen der ehrenamtlichen Gutachter.

§ 11

Verfahren

(1) Anträge auf Erstattung von Gutachten sind bei der Geschäfts-
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stelle des Gutachterausschusses einzureichen. Die Geschäftsstelle 
beschafft die erforderlichen Unterlagen und bereitet die Beratung 
und Erstellung der Wertermittlung vor. 

(2) Gutachten, Bodenrichtwerte und Übersichten werden von den 
mitwirkenden Mitgliedern in nicht öffentlicher Sitzung beraten 
und mit Stimmenmehrheit beschlossen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(3) Die Mitglieder geben ihr Gutachten nach bestem Wissen und 
Gewissen ab und sind an Aufträge und Weisungen nicht gebun-
den. Abweichende Auffassungen sind auf Verlangen aktenkundig 
zu machen. 

(4) Gutachten werden von dem Vorsitzenden und nach Möglich-
keit von den weiteren Mitgliedern unterzeichnet; diejenigen Mit-
glieder, die an der Beratung mitgewirkt haben, sind anzugeben. 
Gutachten sind zu begründen. 

(5) Der Gutachterausschuß wird zur mündlichen Erläuterung der 
Gutachten vor Behörden und Gerichten durch den Vorsitzenden 
vertreten. 

§ 12 

Kaufpreissammlung 

(1) Die nach § 195 Abs. 1 des Baugesetzbuches mitgeteilten Ver-
kaufsfälle und sonstigen Rechtsvorgänge sind vollständig zu 
erfassen und in die Kaufpreissammlung aufzunehmen. 

(2) Die Kaufpreissammlung besteht aus der Kaufpreiskarte (kar-
tenmäßiger Nachweis) und der Kaufpreisdatei (beschreibender 
Nachweis). In Gemeinden unter 1000 Einwohnern mit geringem 
Grundstücksverkehr kann auf die Anlegung einer Kaufpreiskarte 
verzichtet werden. 

(3) Die Kaufpreiskarte soll den Zuschnitt der Grundstücke erken-
nen lassen. In die Kaufpreiskarte sind die Vorgänge nach Ab-
satz 1, soweit es sich um Eigentumswechsel an Grundstücken 
handelt, mit dem Zeitpunkt der Bestimmung des Entgelts einzu-
tragen, bei unbebauten Grundstücken nach Möglichkeit auch mit 
dem Entgelt je Quadratmeter Grundstücksfläche. 

(4) In der Kaufpreisdatei werden Vertragsmerkmale, wertbeein-
flussende Umstände, geeignete Ordnungsmerkmale und Objekt-
gruppen der Vorgänge nach Absatz 1 nachgewiesen. Die Entgelte 
sind auf die für die Objektgruppen geeigneten Vergleichsmaßstä-
be zu beziehen. 

(5) Vertragsmerkmale sind die Vertragsart oder der sonstige 
Grund des Rechtsüberganges, die Gruppen der Vertragsparteien, 
das Entgelt, die Zahlungsbedingungen, sonstige Besonderheiten 
der Entgeltbestimmung sowie ungewöhnliche oder persönliche 
Verhältnisse. 

(6) Wertbeeinflussende Umstände sind insbesondere Entwick-
lungszustand, Lage, Größe, Nutzung, Nutzungsmöglichkeit, 
gezahlte oder nichtgezahlte Erschließungsbeiträge oder andere 
Beiträge sowie ferner bei baulichen Anlagen Alter, baulicher 
Zustand und etwaiger Ertrag. 

(7) Ordnungsmerkmale sind insbesondere die Angaben des Lie-
genschaftskatasters und des Grundbuches, die Bezeichnung der 
Gemeinde, des Gemeindeteils, die Straße und Hausnummer sowie 
gegebenenfalls die Flurstückskoordinaten. 

(8) Objektgruppen sind Gruppen von Grundstücken, für die nach 
den örtlichen Marktverhältnissen Teilmärkte bestehen. 

§ 13 

Auskünfte aus der Kaufpreissammlung 

(1) Die Kaufpreissammlung mit ihren ergänzenden weiteren 
Datensammlungen ist grundsätzlich geheimzuhalten. 
Das gilt auch für zugehörige Verträge, Beschlüsse und Unterlagen. 
Die Kaufpreissammlung darf nur von Mitgliedern des Gutachteraus-
schusses und den Bediensteten der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses zur Erfüllung ihrer Aufgaben eingesehen werden. Die 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bleiben unberührt. 

(2) Auskünfte aus der Kaufpreissammlung sind auf schriftlichen 
Antrag bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Ein-
zelfall nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zu erteilen, wenn ein 
berechtigtes Interesse dargelegt wird und die sachgerechte Ver-
wendung der Daten gewährleistet erscheint. Das berechtigte Inter-
esse und die sachgerechte Verwendung der Daten sind regelmäßig 
anzunehmen, wenn die Auskunft von einer Behörde zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben oder von einem öffentlich bestellten und vereidig-
ten Sachverständigen zur Erstattung von Wertgutachten für die in 
§ 193 Abs. 1 des Baugesetzbuches genannten Personen oder Stel-
len beantragt wird. 

(3) Die Auskünfte sind so zu erteilen, daß sie sich nicht auf 
bestimmte oder bestimmbare Personen und Grundstücke bezie-
hen. An die in Absatz 2 Satz 2 Genannten können grundstücksbe-
zogene Auskünfte gegeben werden, wenn dies zur Erfüllung der 
Bewertungsaufgaben erforderlich ist. 

(4) Der Empfänger darf die mitgeteilten Daten nur für den Zweck 
verwenden, der bei dem Auskunftsantrag angegeben wurde. Hier-
auf ist bei der Auskunftserteilung hinzuweisen. 

(5) Die landesrechtlichen Datenschutzbestimmungen über Aus-
kunfts- und Einsichtsrechte Betroffener und des Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz bleiben unberührt. 

§ 14 

Bodenrichtwerte 

(1) Bodenrichtwerte sind für baureifes Land zu ermitteln. Es ist 
zu kennzeichnen, ob sie sich auf erschließungsbeitragspflichtiges 
oder erschließungsbeitragsfreies Bauland beziehen. Für Grund-
stücke eines anderen Entwicklungszustandes können Bodenricht-
werte ermittelt werden. Die Bodenrichtwerte sind auf den Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zu beziehen. 

(2) Bodenriehtwerte sind für eine Mehrzahl von Grundstücken zu 
ermitteln, die im wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertver-
hältnisse haben. 
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stelle des Gutachterausschusses einzureichen, Die Geschäftsstelle
beschafft die erforderlichen Unterlagen' und bereitet die Beratung
und Erstellung der Wertermittlung vor.

(2) Gutachten, Bodenrichtwerte und Übersichten werden von den
mitwirkenden Mitgliedern in nicht öffentlicher Sitzung beraten
und mit Stimmenmehrheit beschlossen. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(3) Die Mitglieder geben ihr Gutachten nach bestem Wissen und
Gewissen ab und sind an Aufträge und Weisungen nicht gebun
den. Abweichende Auffassungen sind auf Verlangen aktenkundig
zu machen.

(4) ,Gutachten werden von dem Vorsitzenden und nach Möglich
keit von den weiteren Mitgliedern unterzeichnet; diejenigen Mit
glieder, die an der Beratung mitgewirkt haben, sind anzugeben.
Gutachten sind zu begründen.

(5) Der Gutachterausschuß wird zur mündlichen Erläuterung der
Gutachten vor Behörden und Gerichten durch den Vorsitzenden
vertreten.

§ 12

Kaufpreissammlung

(1) Die nach § 195 Abs. 1 des Baugesetzbuches mitgeteilten Ver
kaufs fälle und sonstigen Rechtsvorgänge sind vollständig zu
erfassen und in die Kaufpreissammlung aufzunehmen.

(2) Die Kaufpreissammlung besteht aus der Kaufpreiskarte (kar
tenmäßiger Nachweis) und der Kaufpreisdatei (beschreibender
Nachweis). In Gemeinden unter 1000 Einwohnern mit geringem
Grundstücksverkehr kann auf die Anlegung einer Kaufpreiskarte
verzichtet werden.

(3) Die Kaufpreiskarte soll den Zuschnitt der Grundstücke erken
nen lassen. In die Kaufpreiskarte sind die Vorgänge nach Ab
satz 1, soweit es sich um Eigentumswechsel an Grundstücken
handelt, mit dem Zeitpunkt der Bestimmung des Entgelts einzu
tragen, bei unbebauten Grundstücken nach Möglichkeit auch mit
dem Entgelt je Quadratmeter Grundstücksfläche.

(4) In der Kaufpreisdatei werden Vertrags merkmale, wertbeein
flussende Umstände, geeignete Ordnungsmerkmale und Objekt
gruppen der Vorgänge nach Absatz 1·nachgewiesen. Die Entgelte
sind auf die für die Objektgruppen geeigneten Vergleichsmaßstä
be zu beziehen.

(5) Vertragsmerkmale sind die Vertragsart oder der sonstige
Grund des Rechtsüberganges, die Gruppen der Vertragsparteien,
das Entgelt, die Zahlungsbedingungen, sonstige Besonderheiten
der Entgeltbestimmung sowie ungewöhnliche oder persönliche
Verhältnisse.

(6) Wertbeeinflussende Umstände sind insbesondere Entwick
lungszustand, Lage, Größe, Nutzung, Nutzungsmöglichkeit,
gezahlte oder nichtgezahlte Erschließungsbeiträge oder andere
Beiträge sowie ferner bei baulichen Anlagen Alter, baulicher
Zustand und etwaiger Ertrag.

(7) Ordnungsmerkmale sind insbesondere die Angaben des Lie
genschaftskatasters und des Grundbuches, die Bezeichnung der
Gemeinde, des Gemeindeteils, die Straße und Hausnummer sowie
gegebenenfalls die Flurstückskoordinaten.

(8) Objektgruppen sind Gruppen von Grundstücken, für die nach
den örtlichen Marktverhältnissen Teilmärkte bestehen.

§ 13

Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

(1) DIe Kaufpreissammlung mit ihren ergänzenden weiteren
Datensammlungen ist grundsätzlich geheimzuhalten.
Das gilt auch für zugehörige Verträge, 'Beschlüsse. und Unterlagen.
Die Kaufpreissammlung darf nur von Mitgliedern des Gutachteraus
schusses und den Bediensteten der Geschäftsstelle des Gutachteraus
schusses zur Erfüllung ihrer Aufgaben eingesehen werden. Die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bleiben unberührt.

(2) Auskünfte aus der Kaufpreissammlung sind auf schriftlichen
Antrag bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Ein
zelfall nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zu erteilen, wenn ein
berechtigtes Interesse dargelegt wird und die sachgerechte Ver
wendung der Daten gewährleistet erscheint. Das berechtigte Inter
esse und die sachgerechte Verwendung der Daten sind regelmäßig
anzunehmen, wenn die Auskunft von einer Behörde zur Erfüllung
ihrer Aufgaben oder von einem öffentlich bestellten und vereidig
ten Sachverständigen zur Erstattung von Wertgutachten für die in
§ 193 Abs. 1 des Baugesetzbuches genannten Personen oder Stel
len beantragt wird.

(3) Die Auskünfte sind so zu erteilen, daß sie sich nicht auf
bestimmte oder bestimmbare Personen und Grundstücke bezie
hen. An die in Absatz 2 Satz 2 Genannten können grundstücksbe
zogene Auskünfte gegeben werden, wenn dies zur Erfüllung der
Bewertungsaufgaben 'erforderlich ist.

(4) Der Empfänger darf die mitgeteilten Daten nur für den Zweck
verwenden, der bei dem Auskunftsantrag angegeben wurde. Hier
auf ist bei der Auskunftserteilung hinzuweisen.

(5) Die Iandesrechtlichen Datenschutzbestimmungen über Aus
kunfts- und Einsichtsrechte Betroffener und des Landesbeauftrag
ten für den Datenschutz bleiben unberührt.

§ 14

Bodenrichtwerte

(1) Bodenrichtwerte sind für baureifes Land zu ermitteln. Es ist
zu kennzeichnen, ob sie sich auf erschließungsbeitragspflichtiges
oder erschließungsbeitragsfreies Bauland beziehen. Für Grund
stücke eines anderen EntwickIungszustandes können Bodenricht
werte ermittelt werden. Die Bodenrichtwerte sind auf den Qua
dratmeter Grundstücksfläche zu beziehen.

(2) Bodenrichtwerte sind für eine Mehrzahl von Grundstücken zu
ermitteln, die im wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertver
hältnisse haben.
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(3) Werden in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten oder 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen Bodenrichtwerte ermit-
telt, ist zu kennzeichnen, ob sie sich auf den Zustand ohne Berück-
sichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung (§ 153 
Abs. 1 und § 169 Abs. 1 Nr. 7 i. V. m. § 153 Abs. 1 des Baugesetz-
buches) oder auf den Zustand unter Berücksichtigung der rechtli-
chen und tatsächlichen Neuordnung (§ 153 Abs. 4 und § 169 
Abs. 8 des Baugesetzbuches) beziehen. 

(4) Die Bodenrichtwerte sind mindestens zum Ende jedes gera-
den Kalenderjahres zu ermitteln und in Bodenrichtwertkarten ein-
zutragen. 

§ 15 

Sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten 

(1) Auf der Grundlage der Kaufpreissammlung mit ihren ergänzen-
den Datensammlungen hat der Gutachterausschuß sonstige für die 
Wertermittlung erforderliche Daten, insbesondere Boden-
preisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftszinssät-
ze und Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke nach der jewei-
ligen Lage auf dem Grundstücksmarkt abzuleiten und darüber zu 
beschließen. Diese Daten sind in geeigneter Form zu veröffentlichen. 

(2) Zur Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher 
Daten können auch geeignete Daten aus den Zuständigkeitsberei-
chen anderer Gutachterausschüsse herangezogen werden. 

§16 

Übersichten über die Bodenrichtwerte 

(1) Der Gutachterausschuß erstellt für typische Orte oder Ortstei-
le auf der Grundlage der nach § 14 ermittelten Bodenrichtwerte 
Übersichten über die Bodenrichtwerte. 

(2) Für baureifes Land sind die Angaben zu gliedern nach Wohn-
bauflächen für den individuellen Wohnungsbau, Wohnbauflächen 
für den Geschoßwohnungsbau und nach gewerblichen Bau-
flächen. Dabei sollen nach Möglichkeit für gute, mittlere und 
mäßige Lagen typische Werte für erschließungsbeitragsfreie 
Grundstückswerte angegeben werden; Spannen dürfen nicht 
angegeben werden. 

(3) Der Vorsitzende des Gutachterausschusses leitet dem Innen-
minister jeweils bis zum 31. März jedes ungeraden Kalenderjah-
res die ermittelten Bodenrichtwertübersichten zu. 

§ 17 

Grundstücksmarktberichte 

(1) Der Gutachterausschuß soll Feststellungen über den Grund-

Schwerin, den 6. Juli 1992 

Der Ministerpräsident 

Dr. Berndt Seite 

stücksmarkt, insbesondere über Umsatz- und Preisentwicklung, in 
einer Übersicht über den Grundstücksmarkt zusammenfassen 
(Grundstücksmarktbericht). Dabei sind die Verhältnisse auf den 
Teilmärkten für unbebaute Grundstücke, Ein- und Zweifamilien-
hausgrundstücke, Eigentumswohnungen und Ertragsgrundstücke 
gesondert darzustellen. 

(2) Der Grundstücksmarktbericht ist zu veröffentlichen und dem 
Innenminister zuzuleiten. 

§ 18 

Bekanntmachung 

(1) Die Bodenrichtwertkarten sind nach Abschluß der Boden-
richtwertermittlung nach § 14 Abs. 1 und 2 in der Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses öffentlich auszulegen. Die Auslegung 
ist ortsüblich bekanntzumachen mit dem Hinweis, daß jedermann 
bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Einsicht in die 
Bodenrichtwertkarte nehmen und mündlich oder schriftlich Aus-
kunft über die Bodenrichtwertkarte verlangen kann. 

(2) Bodenrichtwerte nach § 14 Abs. 3 werden von den Behörden, 
denen sie für die Durchführung eines bestimmten Verfahrens mit-
geteilt worden sind, den Verfahrensbeteiligten bekanntgegeben. 

§ 19 

Zusammenarbeit der Gutachterausschüsse 

Benachbarte Gutachterausschüsse tauschen Bodenrichtwertkarten 
und die sonstigen für die Wertermittlungen erforderlichen Daten 
untereinander aus. Daten der Kaufpreissammlung, insbesondere 
für die Ermittlung von Bodenrichtwerten und zur Erstattung von 
Gutachten sind benachbarten Gutachterausschüssen zugänglich 
zu machen, soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
ist. 

§ 20 

Kosten des Gutachterausschusses 

Die Kosten des Gutachterausschusses trägt die Gebietskörper-
schaft, bei deren Behörde die Geschäftsstelle eingerichtet ist. 

§ 21 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 6. Juli 1992 in Kraft. 

Der Innenminister 
Lothar Kupfer 
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(3) Werden in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten oder
städtebaulichen Entwicklungsbereichen Bodenrichtwerte ermit
telt, ist zu kennzeichnen, ob sie sich auf den Zustand ohne Berück
sichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung (§ 153
Abs. 1 und § 169 Abs. 1 Nr. 7 i. V.m. § 153 Abs. 1 des Baugesetz
buches) oder auf den Zustand unter Berücksichtigung der rechtli
chen und tatsächlichen Neuordnung (§ 153 Abs. 4 und § 169
Abs. 8 des Baugesetzbuches) beziehen.

(4) Die Bodenrichtwerte sind mindestens zum Ende jedes gera
den Kalenderjahres zu ermitteln und in Bodenrichtwertkarten ein
zutragen.

§ 15

Sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten

(1) Auf der Grundlage der Kaufpreissammlungmit ihren ergänzen
den Datensammlungen hat der Gutachterausschuß sonstige für die
Wertermittlung erforderliche Daten, insbesondere Boden
preisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten,Liegenschaftszinssät
ze und Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke nach der jewei
ligen Lage auf dem Grundstücksmarkt abzuleiten und darüber zu
beschließen.Diese Daten sind in geeigneter Form zu veröffentlichen.

(2) Zur Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher
Daten können auch geeignete Daten aus den Zuständigkeitsberei
chen anderer Gutachterausschüsse herangezogen werden.

§ 16

Übersichten über die Bodenrichtwerte

(1) Der Gutachterausschuß erstellt für typische Orte oder Ortstei
le auf der Grundlage der nach § 14 ermittelten Bodenrichtwerte
Übersichten über die Bodenrichtwerte.

(2) Für baureifes Land sind die Angaben zu gliedern nach Wohn
bauflächen für den individuellen Wohnungsbau, Wohnbauflächen
für den Geschoßwohnungsbau und nach gewerblichen Bau
flächen. Dabei sollen nach Möglichkeit für gute, mittlere und
mäßige Lagen typische Werte für erschließungsbeitragsfreie
Grundstückswerte angegeben werden; Spannen dürfen nicht
angegeben werden.

(3) Der Vorsitzende des Gutachterausschusses leitet dem Innen
minister jeweils bis zum 31. März jedes ungeraden Kalenderjah
res die ermittelten Bodenrichtwertübersichten zu.

§ 17

Grundstücksmarktberichte

(1) Der Gutachterausschuß soll Feststellungen über den Grund-

Schwerin, den 6. Juli 1992

Der Ministerpräsident
Dr, Berndt Seite

stücksmarkt, insbesondere über Umsatz- und Preisentwicklung, in
einer Übersicht über den Grundstücksmarkt zusammenfassen
(Grundstücksmarktbericht). Dabei sind die Verhältnisse auf den
Teilmärkten für unbebaute Grundstücke, Ein- und Zweifamilien
hausgrundstücke, Eigentumswohnungen und Ertragsgrundstücke
gesondert darzustellen.

(2) Der Grundstücksmarktbericht ist zu veröffentlichen und dem
Innenminister zuzuleiten.

§ 18

Bekanntmachung

(1) Die Bodenrichtwertkarten sind nach Abschluß der Boden
richtwertermittlung nach § 14 Abs. 1 und 2 in der Geschäftsstelle
des Gutachterausschusses öffentlich auszulegen. Die Auslegung
ist ortsüblich bekanntzumachen mit dem Hinweis, daß jedermann
bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Einsicht in die
Bodenrichtwertkarte nehmen und mündlich oder schriftlich Aus
kunft über die Bodenrichtwertkarte verlangen kann.

(2) Bodenrichtwerte nach § 14 Abs. 3 werden von den Behörden,
denen sie für die Durchführung eines bestimmten Verfahrens mit
geteilt worden sind, den Verfahrensbeteiligten bekanntgegeben.

§ 19

Zusammenarbeit der Gutachterausschüsse

Benachbarte Gutachterausschüsse tauschen Bodenrichtwertkarten
und die sonstigen für die Wertermittlungen erforderlichen Daten
untereinander aus. Daten der Kaufpreissammlung, insbesondere
für die Ermittlung von Bodenrichtwerten und zur Erstattung von
Gutachten sind benachbarten Gutachterausschüssen zugänglich
zu machen, soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich
ist.

§ 20

Kosten des Gutachterausschusses

Die Kosten des Gutachterausschusses trägt die Gebietskörper
schaft, bei deren Behörde die Geschäftsstelle eingerichtet ist.

§ 21

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 6. Juli 1992 in Kraft.

Der Innenminister
Lothar Kupfer
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Landesverordnung 
über die zuständige Behörde nach § 36 Abs. 3 

des Bundesbahngesetzes 

Vom 7. Juli 1992 

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 200-1-66 

Aufgrund des § 1 Abs. 1 des Zuständigkeitsneuregelungsgesetzes vom 20. Dezember 1990 (GVOB1. M-V 1991 S. 2) verordnet die 
Landesregierung: 

§1 

Zuständige Behörde nach § 36 Abs. 3 des Bundesbahngesetzes 
vom 13. Dezember 1951 (BGBl. I S. 955), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2909), ist das Landes-
amt für Straßenbau und Verkehr Rostock. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Schwerin, den 7. Juli 1992 

Der Ministerpräsident Der Wirtschaftsminister 
Dr. Berndt Seite Conrad-Michael Lehment 

Erste Verordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über 

die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts* 

Vom 16. Juli 1992 

Aufgrund des § 1 Abs. 1 des Zuständigkeitsneuregelungsgesetzes vom 20. Dezember 1990 (GVOB1. M-V 1991 S. 2) verordnet die 
Landesregierung: 

§ 1 Bedarfsgegenständegesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I 
S. 1945), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

§ 3 der Landesverordnung über die Zuständigkeiten auf dem 22. Januar 1991 (BGBl. I S. 121). 
Gebiet des Lebensmittelrechts vom 5. Februar 1992 (GVOB1. M-V 
S. 54) erhält nach Absatz 2 einen dritten Absatz: 

(3) Der Landwirtschaftsminister ist zuständige Behörde für die 
Zulassung von Sachverständigen zur Untersuchung von Gegen-
und Zweitproben nach § 42 Abs. 2 des Lebensmittel- und 

Schwerin, den 16. Juli 1992 

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Der Ministerpräsident Der Landwirtschaftsminister 
Dr. Berndt Seite Martin Brick 

* Ändert LVO vom 5. Februar 1992; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 200-1-47 
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Landesverordnung
über die zuständige Behörde nach § 36 Abs. 3

des Bundesbahngesetzes

Vom 7. Juli 1992

GS Meckl.-vorp. GI. Nr. 200-1-66

Nr.19

Aufgrund des § 1 Abs. 1 des Zuständigkeitsneuregelungsgesetzes vom 20. Dezember 1990 (GVOBL M-V 1991 S. 2) verordnet die
Landesregierung:

§1

Zuständige Behörde nach § 36 Abs. 3 des Bundesbahngesetzes
vom 13. Dezember 1951 (BGBL I S. 955), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. Dezember 1990 (BGBL I S. 2909), ist das Landes
anlt für Straßenbau und Verkehr Rostock.

§2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 7. Juli 1992

Der Ministerpräsident
Dr. Berndt Seite

Der Wirtschaftsminister
Conrad-Michael Lehment

Erste Verordnung
zur Änderung der Landesverordnung über

die Zuständigkeiten auf' dem Gebiet des Lebensmittelrechts*

Vom 16. Juli 1992

Aufgrund des § 1 Abs. 1 des Zuständigkeitsneuregelungsgesetzes vom 20. Dezember 1990 (GVOBL M-V 1991 S. 2) verordnet die .---
Landesregierung:

§ 1

§ 3 der Landesverordnung über die Zuständigkeiten auf dem
Gebiet des Lebensmittelrechts vom 5. Februar 1992 (GVOBL M-V
S. 54) erhält nach AbsatzZ einen dritten Absatz:

Bedarfsgegenständegesetzes vom 15. August 1974 (BGBL I
S. 1945), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22. Januar 1991 (BGBL I S. 121).

§2
(3) Der Landwirtschaftsminister ist zuständige Behörde für die
Zulassung von Sachverständigen zur Untersuchung von Gegen- Diese 'Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
und Zweitprob~n nach § 42 Abs. 2 des Lebensmittel- und

Schwerin, den 16. Juli 1992,

Der Ministerpräsident
Dr, Berndt Seite

* Ändert LVO vom 5. Februar 1992; GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 200-1-47

Der Landwirtschaftsminister
Martin Brick
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Landesverordnung 
über die Bestellung von Vertretern des öffentlichen Interesses bei den 

Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Vom 17. Juli 1992 

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. B 340-1-1 

Aufgrund des § 36 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBI. I 
S. 686) verordnet die Landesregierung: 

§1 

(1) Bei dem Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern 
und bei den Verwaltungsgerichten Greifswald und Schwerin wer-
den durch die Landesregierung Vertreter des öffentlichen Interes-
ses bestellt. 

(2) Die Landesregierung erläßt eine Dienstanweisung für die 
Vertreter des öffentlichen Interesses. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Schwerin, den 17. Juli 1992 

Der Ministerpräsident Der Innenminister 
Dr. Berndt Seite Lothar Kupfer 

Nr.19 Tag der Ausgabe: Schwerin, den 29. Juli 1992

Landesverordnung
über die Bestellung von Vertretern des öffentlichen Interesses bei den

Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Vom 17. Juli 1992

GS MeckI.-Vorp. GI. Nr. B 340-1-1

407

Aufgrund des § 36 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I
S. 686) verordnet die Landesregierung:

§1

(1) Bei dem Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommem
und bei den Verwaltungsgerichten Greifswald und Schwerin wer
den durch die Landesregierung Vertreter des öffentlichen Interes
ses bestellt.

(2) Die Landesregierung erläßt eine Dienstanweisung für die
Vertreter des öffentlichen Interesses.

§2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 17. Juli 1992

Der Ministerpräsident
Dr. Berndt Seite

Der Innenminister
Lothar Kupfer
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